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V

Vorwort

Die Kreislaufwirtschaft steht im medialen und wissenschaftlichen Interesse wie nie zuvor. 
Immer mehr Unternehmen verstehen, dass die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft von 
einer überwiegend linearen zu einer zirkulären unverzichtbar für das Erreichen ambitio-
nierter Klimaziele ist.

Die Europäische Union stellt mit dem Green Deal und dem Kreislaufwirtschafts-
aktionsplan die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt ihrer Anstrengungen zur Klima-
neutralität.

Das Bemühen darum, aus Abfällen mehr und bessere Rohstoffe zu gewinnen, hat mas-
sive Auswirkungen auch auf die Regulatorik der Entsorgungswirtschaft und der einzelnen 
Stoffströme.

Die Veränderungen der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft in rechtlicher, techni-
scher, wirtschaftlicher und nicht zuletzt politischer Hinsicht sind Anlass für die Neuauf-
lage unseres Praxishandbuchs. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre erneut 
engagierte Zuarbeit aus der Sicht der Praxis. Herrn Dipl.-Volkswirt Sebastian Reuther 
danken wir für die Betreuung der Erstellung des Werkes.

Dortmund, Deutschland Martin Faulstich
Berlin, Deutschland Peter Kurth
Köln, Deutschland Anno Oexle
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1Abfallbegriff – Beginn und Ende der 
Abfalleigenschaft

Thomas Lammers

1.1  Einführung

1.1.1  Abfallbegriff und Anwendungsbereich des Abfallrechts

Der Begriff „Abfall“ ist der zentrale Rechtsbegriff des Abfallrechts. Diese vermeintlich 
offensichtliche Aussage verweist auf die rechtliche Funktion des Abfallbegriffs, den An-
wendungsbereich des Abfallrechts zu bestimmen. Der enge Zusammenhang zwischen Ab-
fallbegriff und Anwendbarkeit des Abfallrechts ergibt sich dabei nicht nur aus § 2 Abs. 1 
KrWG, wonach die Vorschriften des KrWG für die Vermeidung, die Verwertung und die 
Beseitigung von Abfällen sowie die sonstigen Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung gel-
ten, sondern auch aus den Einzelregelungen des KrWG (und der abfallrechtlichen Spezial-
gesetze und -verordnungen, wie z. B. ElektroG, AltfahrzeugV), die eben – soweit nicht der 
gesetzlich nur spärlich geregelte Bereich der Abfallvermeidung betroffen ist – tatbestand-
lich an das Vorhandensein von Abfällen anknüpfen. Kurz gesagt: Wo kein Abfall vorliegt, 
gilt – mit der genannten Einschränkung der Abfallvermeidung – auch kein Abfallrecht.

Allerdings unterliegt nicht umgekehrt alles, was die rechtlichen Voraussetzungen eines 
Abfalls erfüllt und damit unter den Abfallbegriff fällt, auch dem Abfallrecht. Denn der 
Anwendungsbereich des KrWG wird nicht nur durch den Abfallbegriff begrenzt, sondern 
darüber hinaus durch die in § 2 Abs. 2 KrWG geregelten Bereichsausnahmen. Diese be-
treffen in vielen Fällen Materialien, deren Entsorgung durch Spezialregelungen außerhalb 
des Abfallrechts geregelt ist. So ist zum Beispiel die Abwasserbeseitigung Regelungs-
gegenstand des Wasserrechts mit der Folge, dass Stoffe nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 KrWG nicht 
mehr dem Abfallrecht unterliegen, sobald sie in Gewässer oder Abwasseranlagen ein-
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geleitet oder eingebracht werden. Umgekehrt endet diese Ausnahme allerdings, sobald die 
Abwasserbeseitigung nach Wasserrecht abgeschlossen ist, sodass danach das Abfallrecht 
wieder anwendbar wird.1 Vom Abfallrecht ausgenommen sind zudem grundsätzlich sog. 
tierische Nebenprodukte, deren Entsorgung durch das Hygienerecht, insbesondere die 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 geregelt wird (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KrWG). Eine interes-
sante Rückausnahme gilt jedoch für tierische Nebenprodukte, die zur Verbrennung, Lage-
rung auf einer Deponie oder Verwendung in einer Biogas- oder Kompostieranlage be-
stimmt sind.

 c Praxishinweis Für die Anwendung des Abfallrechts auf Gülle gilt Folgendes: 
Gülle unterliegt als tierisches Nebenprodukt dem Hygienerecht und damit 
grundsätzlich nicht dem Abfallrecht. Dies gilt jedoch nicht für Gülle, die in Bio-
gasanlagen verwendet werden soll. Solche Gülle lässt sich allerdings mög-
licherweise als Nebenprodukt (dazu unten Abschn. 2.3) einstufen; ist das der 
Fall, liegt kein Abfall vor, sodass im Ergebnis wiederum kein Abfallrecht zu An-
wendung kommt. Gärreste aus der Verwendung von Gülle, die in der Landwirt-
schaft verwendet werden, sind demgegenüber nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KrWG un-
abhängig von der Einstufung der Gülle als Nebenprodukt oder Abfall wieder 
aus dem Anwendungsbereich des KrWG ausgenommen, sofern bei der Ver-
gärung neben Gülle nur andere natürliche nicht gefährliche land- oder forst-
wirtschaftliche Materialien eingesetzt werden.2

Da sowohl der Abfallbegriff als auch die im KrWG geregelten Bereichsausnahmen den 
Anwendungsbereich des Abfallrechts umgrenzen, macht es aus abfallrechtlicher Perspek-
tive keinen nennenswerten Unterschied, ob die Voraussetzungen des Abfallbegriffs nicht 
erfüllt sind oder eine Bereichsausnahme eingreift. Außerhalb des Abfallrechts kann diese 
Unterscheidung allerdings sehr wohl von praktischer Bedeutung sein: So wird z. B. zwar 
der Abfallbegriff des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mit dem des KrWG gleich-
gesetzt – was abfallrechtlich kein Abfall ist, ist es also auch immissionsschutzrechtlich 
nicht. Die Bereichsausnahmen des KrWG werden demgegenüber vom Immissionsschutz-
recht nicht rezipiert. Sind die Voraussetzungen eines Abfalls erfüllt, können die abfall-
bezogenen Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes also auch dann zur An-
wendung kommen, wenn die Anwendbarkeit des KrWG ausgeschlossen ist. § 2 Abs. 3 

1 BVerwG, Urt. v. 08.07.2020, 7 C 19.18, Rn. 18.
2 Vgl. hierzu Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit/Bundesministerium 
für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz, Auslegungshinweise zur „Einstufung von 
Gülle zur Verwendung in Biogasanlagen als Abfall oder Nebenprodukt nach § 4 Absatz 1 KrWG“ 
vom 31.01.2013, Anlage 1 („Rechtsfolgen der Einstufung von Gülle zur Verwendung in Biogas-
anlagen als Abfall“), S. 1, abrufbar unter www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfall-
wirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/einstufung-von-guelle-zur-verwendung-  in-
biogasanlagen-als-abfall-oder-nebenprodukt-nach-4-absatz-1-KrWG/.
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BImSchG normiert zwar eigene immissionsschutzrechtliche Bereichsausnahmen für be-
stimmte Abfälle, die sich mit den Ausnahmetatbeständen des Abfallrechts jedoch 
nicht decken.

Inhaltlich ist der Abfallbegriff  – ebenso wie die Regelungen über die Bereichsaus-
nahmen  – stark durch das EU-Recht determiniert. Die Abfallrahmenrichtlinie und ihre 
Auslegung durch den EuGH haben daher eine große Bedeutung für die Rechtsanwendung. 
Allerdings handelt es sich nicht bei allen in diesem Zusammenhang stehenden Regelun-
gen des KrWG um 1:1-Umsetzungen europäischer Vorgaben. Kein Pendant im Unions-
recht haben etwa die Absätze 2 bis 4 des § 3 KrWG, welche die Entledigungstatbestände 
der Abfalldefinition konkretisieren. In Bereichen, in denen die Einstufung als Abfall un-
mittelbar anhand des Unionsrechts vorzunehmen ist, namentlich im Anwendungsbereich 
der VO (EG) Nr. 1013/2006 (sog. Abfallverbringungsverordnung), können diese Regelun-
gen allenfalls sinngemäß herangezogen werden. Unterschiede zwischen deutschem und 
europäischem Recht bestehen zudem im Bereich des Abfallendes (s. dazu Abschn. 1.2.4.1).

1.1.2  Zum abfallrechtlichen Sprachgebrauch

Als Oberbegriff, der Abfälle und Nicht-Abfälle umfasst, dient im KrWG das Begriffspaar 
„Stoff oder Gegenstand“. Die Frage, wie diese Begriffe präzise zu definieren sind und wie 
sie sich voneinander abgrenzen lassen, ist eher theoretischer Natur und ohne praktischen 
Nutzen: Alles, von dem sich sinnvollerweise fragen lässt, ob es ein Abfall ist und deshalb 
dem Abfallrecht unterliegt, ist auch ein Stoff oder Gegenstand. Von größerer Bedeutung 
ist, was der „neue“ Oberbegriff im Vergleich zur Rechtslage nach dem früheren KrW-/
AbfG nicht mehr fordert: Beweglichkeit. Anders als vor Inkrafttreten des KrWG können 
daher auch unbewegliche Sachen, also Grundstücke und deren wesentliche Bestandteile 
wie Bauwerke, unter den Abfallbegriff fallen. Allerdings sieht § 2 Abs. 2 Nr. 10 KrWG 
eine weitreichende Bereichsausnahme für Böden am Ursprungsort („in situ“) vor, ein-
schließlich nicht ausgehobener kontaminierter Böden und Bauwerke, die dauerhaft mit 
dem Grund und Boden verbunden sind. Für die Anwendung dieser Bereichsausnahme 
kommt es – ebenso wie nach früherer Rechtslage für die Beweglichkeit – darauf an, ob der 
fragliche Stoff oder Gegenstand ein „wesentlicher Bestandteil“ der Grundstücks im Sinne 
des Zivilrechts ist.3 Anders als im Zivilrecht wird dabei allerdings auf eine spezifisch 
abfallrechtliche Verkehrsanschauung abgestellt, nach der z. B. illegal in den Boden ein-
gebrachte Abfälle nicht zu einem wesentlichen Grundstücksbestandteil werden, solange 
sie nicht derart mit dem Boden „verwachsen“ sind, dass eine Trennung unmöglich ist.4 Im 
Ergebnis bleibt es damit dabei, dass nur bewegliche Stoffe und Gegenstände dem Abfall-
recht unterliegen.

3 BVerwG, Beschl. v. 26.07.2016, 7 B 28.15, Rn. 6; Urt. v. 08.07.2020, 7 C 19.18, Rn. 33.
4 BVerwG, Urt. v. 08.07.2020, 7 C 19.18, Rn. 32.
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Als Gegenbegriff zum Abfallbegriff hat sich im abfallrechtlichen Sprachgebrauch der 
Begriff „Produkt“ etabliert. Wenn in abfallrechtlichen Zusammenhängen von einem Pro-
dukt die Rede ist, impliziert dies also, dass es sich bei dem fraglichen Stoff oder Gegen-
stand nicht um einen Abfall handelt. Treffend wird daher z. B. ein in einem Herstellungs-
verfahren unbeabsichtigt erzeugter Stoff oder Gegenstand, der kein Abfall im Rechtssinne 
ist, als „Nebenprodukt“ bezeichnet (dazu näher Abschn. 1.2.3). Im (rechtlichen) Sprach-
gebrauch außerhalb des Abfallrechts umfasst der Produktbegriff demgegenüber mitunter 
auch Abfälle im Rechtssinne.

 c Praxishinweis Die VO (EG) Nr.  305/2011 (sog. EU-Bauproduktenverordnung) 
regelt die Verkehrs- und Verwendungsfähigkeit von Bauprodukten innerhalb 
der EU.  Bauprodukt im Sinne dieser Verordnung ist jedes Produkt oder jeder 
Bausatz, das bzw. der hergestellt wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile 
 davon eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des 
Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bauwerke auswirkt 
(Art. 2 Nr. 1 VO 305/2001). Der Zweck dieser Regelung, die Leistungsfähigkeit 
von Bauprodukten im Hinblick auf Anforderungen wie Standsicherheit und 
Brandschutz zu gewährleisten, schließt es aus, die Anwendung der EU- 
Bauproduktenverordnung davon abhängig zu machen, ob verwendete Bau-
materialien rechtlich noch als Abfall anzusehen sind. Der Begriff „Produkt“ hat 
hier also eine andere Bedeutung als im abfallrechtlichen Kontext. Daher fallen 
etwa Recycling-Baustoffe unabhängig von der Frage, ob sie bereits das Ende 
der Abfalleigenschaft erreicht haben (dazu unten Abschn. 1.2.4), unter das EU- 
Bauproduktenrecht.

Da Produkte insgesamt nicht dem Anwendungsbereich des Abfallrechts unterliegen, 
gibt es aus der Perspektive des Abfallrechts nur einen einzigen Produktstatus, der un-
abhängig von dem Grund ist, aus welchem die Abfalleigenschaft verneint wird. Das Ab-
fallrecht bietet daher keine Grundlage dafür, zum Beispiel Sekundärprodukte, die das Ab-
fallende erreicht haben, rechtlich anders zu behandeln als vergleichbare Primärprodukte. 
Im Gegenteil würde eine solche Diskriminierung den mit der Abfallenderegelung ver-
folgten Gesetzeszweck konterkarieren. Gleichwohl gibt es neuerdings produktrechtliche 
Regelungen, welche an Hauptprodukte, Nebenprodukte und Abfallendematerialien unter-
schiedliche Rechtsfolgen knüpfen. So dürfen nach der neuen EU-Düngeprodukteverord-
nung,5 die am 16.07.2022  in Kraft tritt, grundsätzlich weder Abfälle noch Abfallende-
materialien, für die keine EU-Abfallendeverordnung existiert, oder aus solchen 
Abfallendematerialien hergestellte Stoffe zur Herstellung von EU-Düngemitteln ver-
wendet werden. Der Einsatz von Nebenprodukten ist demgegenüber unter bestimmten 

5 Verordnung (EU) 2019/1009 mit Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf 
dem Markt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.

T. Lammers
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Voraussetzungen zulässig.6 Rechtspolitisch ist diese Differenzierung fragwürdig, zumal 
die an Nebenprodukte und Abfallendematerialien gestellten strengen Anforderungen ge-
rade sicherstellen sollen, dass diese ohne Gefahr für Mensch und Umwelt wie vergleich-
bare Primärprodukte verwendet werden können.

Viele weitere wichtige abfallrechtliche Grundbegriffe bauen auf dem Abfallbegriff auf. 
Im KrWG gilt dies etwa für die Begriffe „Verwertung“ und „Beseitigung“ (Oberbegriff: 
„Entsorgung“); bei beiden handelt es sich um Verfahren, die sich definitionsgemäß auf 
Abfälle beziehen.7 An den Abfallbegriff knüpfen zudem regelmäßig die Rechtsbegriffe an, 
mit denen die Regelungsgegenstände abfallrechtlicher Spezialgesetze und -verordnungen 
bezeichnet werden. So sind „Altgeräte“ im Sinne des Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetzes und „Altfahrzeuge“ im Sinne der Altfahrzeugverordnung Elektro- und Elektronik-
geräte bzw. Fahrzeuge, die Abfall im Sinne des KrWG sind.8 Die Rechtsfragen, die mit der 
Abgrenzung von Abfällen und Produkten verbunden sind, und die hier anhand der Rege-
lungen des KrWG behandelt werden, stellen sich damit auch für die Gegenstände, die von 
diesen abfallrechtlichen Spezialmaterien erfasst sind; ihre Beantwortung folgt den all-
gemeinen Regeln.

1.2  Die Abgrenzung von Abfall und Produkt

1.2.1  Beginn und Ende der Abfalleigenschaft

Maßgeblich dafür, ob ein Stoff oder Gegenstand ein Abfall oder ein Produkt ist, ist zu-
nächst die gesetzliche Definition des Abfallbegriffs, die sich in § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG 
findet. Abfälle sind danach alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, 
entledigen will oder entledigen muss. Konkretisierungen dieser drei Entledigungstat-
bestände finden sich in den Absätzen 2 bis 4 des § 3 KrWG. Zudem ist die Regelung des 
§ 4 KrWG mit in den Blick zu nehmen, der regelt, wann bestimmte Stoffe oder Gegen-
stände als Nebenprodukte kein Abfall sind (dazu Abschn. 1.2.3).

Bei näherer Betrachtung der Abfalldefinition zeigt sich, dass dort nicht – wie man es 
von einer Begriffsbestimmung erwarten könnte – charakteristische Eigenschaften von 
Abfällen beschrieben werden; vielmehr wird geregelt, wodurch ein Stoff oder Gegen-
stand zu Abfall im Rechtssinne wird. Überhaupt legt das Abfallrecht keine Eigenschaften 
fest, die Stoffe und Gegenstände aufweisen müssen, um Abfall zu sein. Der EuGH hat 
dies treffend so formuliert, dass „ein Stoff nicht seiner Natur nach Abfall [ist], sondern 
als Folge des Willens oder der Verpflichtung seines Besitzers, sich seiner zu entledigen, 

6 Siehe dazu die Regelungen für die Komponentenmaterialkategorien (CMC) 1 und 11 in Anhang II 
der Verordnung.
7 Vgl. § 3 Abs. 23 und 26 KrWG.
8 Vgl. § 3 Nr. 3 ElektroG, § 2 Nr. 2 AltfahrzeugV.
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d. h. aufgrund des Willens des Besitzers oder des Gesetzgebers.“9 Über die Erfüllung 
eines Entledigungstatbestandes hinaus ergeben sich aus dem Abfallrecht keine Voraus-
setzungen für die Entstehung von Abfall im Rechtssinne. In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich der rechtliche Abfallbegriff vom Abfallbegriff des alltäglichen Sprachge-
brauchs, nach dem als Abfall in der Regel nur wertlose, gebrauchsuntaugliche Stoffe 
und Gegenstände angesehen werden. Der rechtliche Abfallbegriff wie auch der An-
wendungsbereich des Abfallrechts gehen somit über die außerrechtliche Bedeutung des 
Begriffs „Abfall“ weit hinaus.

Gegenläufig zur Abfalldefinition, die sich als Regelung des Beginns der Abfalleigen-
schaft auffassen lässt, regeln §  5 KrWG und einige stoffstromspezifische EU- 
Verordnungen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit zu Abfall gewordene 
Stoffe oder Gegenstände nicht mehr als Abfall anzusehen sind. Die Abfalleigenschaft 
lässt sich damit als rechtliche Eigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes beschreiben, 
die mit der Erfüllung der Voraussetzung der Abfalldefinition beginnt und dem Stoff oder 
Gegenstand anschließend so lange anhaftet, bis die Voraussetzungen der Regelungen 
über das Ende der Abfalleigenschaft erfüllt sind. Wie sich der Definition des Begriffs 
„Zweiterzeuger“ in § 3 Abs. 8 Nr. 2 KrWG entnehmen lässt, überdauert sie dabei sogar 
Veränderungen der Beschaffenheit oder Zusammensetzung des ursprünglichen Stoffes 
oder Gegenstandes. Mit dessen vollständigem Untergang (z. B. infolge Verbrennung) 
wird allerdings auch die Abfalleigenschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – gegen-
standslos und erlischt.10

 c Praxisbeispiel Wird bei der Entrümpelung einer Wohnung ein altes, nicht mehr ge-
nutztes Bettgestell aus Metall vorgefunden, ist nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrWG ein 
Entledigungswille des Besitzers zu vermuten; es ist daher grundsätzlich anzunehmen, dass 
das Bettgestell zu Abfall geworden ist. Wenn das Bettgestell bei einem Schrottplatz 
 abgegeben wird, ändert dies allein an der Abfalleigenschaft nichts, obwohl der Schrott-
platzbetreiber als neuer Besitzer keinen Entledigungswillen hat. Auch das anschließende 
Shreddern des Gestells und die Vermischung mit anderen Metallabfällen führt lediglich zu 
einer Zweiterzeugung, welche die Abfalleigenschaft unberührt lässt. Sie endet allerdings, 
wenn eine Aufbereitung des Altmetalls nach den Anforderungen einer einschlägigen EU- 
Abfallendeverordnung erfolgt oder aus dem Metall ein neues Produkt hergestellt wird, das 
die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 KrWG erfüllt.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Abfall im Rechtssinne ist ein Stoff 
oder Gegenstand, wenn im Hinblick auf ihn einer der drei Entledigungstatbestände des § 3 

9 EuGH, Urt. v. 14.03.2019, Rs. C-399/17 (Kommission ./. Tschechien), Rn. 74.
10 BVerwG, Urt. v. 28.06.2007, 7 C 5.07, E 129, 93 (99); OLG Celle, Beschl. v. 13.05.2019, 13 Verg 
2/19, NVwZ 2019, 1460 (1462); Beckmann, in: Landmann/Röhner, Umweltrecht, Stand: 95. EL Mai 
2021, § 5 KrWG Rn. 18.
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Abs. 1 KrWG erfüllt worden ist, ohne dass ein Nebenprodukt (§ 4 KrWG) vorliegt, und 
das Ende der Abfalleigenschaft (§ 5 KrWG und EU-Abfallendeverordnungen) noch nicht 
erreicht wurde.

Die mitunter schwierige Abgrenzung von Abfällen und Produkten ist von den abfall-
rechtlich Verantwortlichen (Abfallerzeuger und -besitzer) grundsätzlich in eigener Ver-
antwortung vorzunehmen. Dies gilt nicht nur für die Frage, ob ein Stoff oder Gegenstand 
zu Abfall geworden ist, sondern auch hinsichtlich der Einstufung als Nebenprodukt oder 
als Produkt, das das Ende der Abfalleigenschaft erreicht hat. Dies bedeutet einerseits, dass 
ein Stoff oder Gegenstand, der die rechtlichen Voraussetzungen nach den §§  4 und  5 
KrWG erfüllt, kein „Produktanerkennungsverfahren“ durchlaufen muss, um als Produkt 
in Verkehr gebracht oder verwendet werden zu können. Andererseits trägt der Erzeuger 
bzw. Besitzer das (Haftungs-)Risiko für Fehlbeurteilungen; denn die von ihm vor-
genommene Einstufung unterliegt uneingeschränkt der behördlichen Überwachung (vgl. 
§ 47 Abs. 6 KrWG).

1.2.2  Die Entledigungstatbestände im Einzelnen

Wie bereits mehrfach erwähnt, sieht §  3 Abs.  1 Satz  1 KrWG drei verschiedene Ent-
ledigungstatbestände vor: die Entledigung durch den Besitzer (sog. faktische Entledigung), 
den Entledigungswillen des Besitzers sowie das „Entledigenmüssen“. Da die ersten bei-
den Alternativen an ein bestimmtes Verhalten bzw. an einen bestimmten Willen des Abfall-
besitzers anknüpfen und ihm damit eine Einflussmöglichkeit auf die Entstehung von Ab-
fall einräumen, wird insoweit auch vom subjektiven Abfallbegriff gesprochen. Die dritte 
Alternative ist dagegen vom Abfallbesitzer unabhängig, sodass in Bezug auf diese vom 
objektiven Abfallbegriff gesprochen wird. Für die Entstehung von Abfall im Rechtssinne 
genügt es, wenn ein einzelner Entledigungstatbestand vorliegt; es ist jedoch durchaus 
denkbar, dass in Bezug auf denselben Stoff oder Gegenstand mehrere Entledigungstat-
bestände gleichzeitig erfüllt werden.

1.2.2.1  Faktische Entledigung
Sich eines Stoffes oder Gegenstandes zu entledigen, bedeutet nach allgemeinem Sprach-
gebrauch, ihn loszuwerden, sich von ihm zu entlasten. Dem Begriff liegt somit die Vor-
stellung zugrunde, dass der betroffene Stoff oder Gegenstand für seinen Besitzer zu einer 
Last geworden ist. Deshalb ist etwa die Veräußerung einer gebrauchsfähigen Sache im 
Allgemeinen keine Entledigung, weil in diesem Fall zwar der Besitz aufgegeben wird, 
dies jedoch nicht zum Zweck einer Entlastung erfolgt. Gleiches gilt für Schenkungen, die 
in der Erwartung vorgenommen werden, dass das Geschenk seinem Zweck entsprechend 
verwendet wird.

 c Praxisbeispiel In der Rechtssache Shell musste sich der EuGH mit der Frage befassen, 
ob die Rückgabe verunreinigten und damit für den Käufer unbrauchbaren Diesels an den 
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Verkäufer eine Entledigung darstellt. Der EuGH hat diese Frage im Wesentlichen mit dem 
Argument verneint, dass der Käufer durch die Rückgabe den Kaufpreis zurückerlangen 
wollte.11

Ein willentliches Verhalten des Besitzers ist nach der Rechtsprechung des EuGH für 
eine Entledigung nicht erforderlich. Dies hat Bedeutung insbesondere für versehentlich in 
die Umwelt freigesetzte Stoffe, die danach als Abfall anzusehen sein können.

 c Praxisbeispiel Bejaht hat der EuGH die Abfalleigenschaft daher z. B. für Abwasser, 
das aus einer Kanalisation ausgetreten ist, und für Schweröl, das infolge eines Schiffs-
unglücks ins Meer gelaufen ist.12 Genauso hat der EuGH in der Rechtssache Van de Walle 
für in das Erdreich gelangte Kraftstoffen entschieden.13 Diese Entscheidung ist heute 
wegen der Bereichsausnahme für Böden in situ (dazu oben Abschn. 1.1.2) allerdings im 
praktischen Ergebnis überholt.

In zwei Fällen besteht eine gesetzliche Vermutung für das Vorliegen einer Entledigung: 
erstens, wenn der Besitzer die fraglichen Stoffe oder Gegenstände einem in den Anlagen 
zum KrWG genannten Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren zuführt (§ 3 Abs. 2 Va-
riante 1 KrWG), und zweitens, wenn er die tatsächliche Sachherrschaft über sie unter 
Wegfall jeder weiteren Zweckbestimmung aufgibt (§ 3 Abs. 2 Variante 2 KrWG). In bei-
den Fällen ist die Vermutung weder unwiderleglich noch abschließend. Auch wenn die 
Voraussetzungen einer der beiden Varianten erfüllt sind, kann es also an einer Entledigung 
fehlen; ebenso kann eine Entledigung vorliegen, ohne dass die Voraussetzungen von § 3 
Abs. 2 KrWG erfüllt sind.

 c Praxishinweis § 3 Abs. 2 Variante 2 KrWG wird in der Rechtsprechung heran-
gezogen, um die Abfalleigenschaft von Alttextilien zu begründen, die in einen 
Sammelcontainer eingeworfen werden. Der Besitzer gebe durch den Einwurf 
seine tatsächliche Sachherrschaft an den Textilien auf. Die „Hoffnung“ der Ein-
werfenden, die Textilien könnten weitergetragen werden, sei keine Zweckbe-
stimmung im Sinne einer realistischen und verbindlichen Festlegung einer ent-
sprechenden Funktion.14

11 EuGH, Urt. v. 12.12.2013, Rs. C-241/12 u. a. (Shell), Rn. 46.
12 EuGH Urt. v. 10.05.2007, Rs. C-252/05 (Thames Water), Rn. 28 und EuGH, Urt. v. 24.06.2008, 
Rs. C-188/07 (Commune de Mesquer), Rn. 59.
13 EuGH, Urt. v. 07.09.2004, Rs. C-1/03 (Van de Walle), Rn. 50 und 52.
14 OVG Münster, Urt. v. 21.09.2015, 20 A 2220/14, BeckRS 2015, 55474, Rn. 44; VG Düsseldorf, 
Urt. v. 08.07.2014, 17 K 4917/13, BeckRS 2014, 55375.
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1.2.2.2  Entledigungswille
Ein Stoff oder Gegenstand wird nach § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG auch zu Abfall, wenn sich 
der Besitzer seiner entledigen will. Als eigenständige Alternative neben der faktischen 
Entledigung hat der Entledigungswille Bedeutung vor allem dadurch, dass er zu einer zeit-
lichen Vorverlagerung der Abfallentstehung führt; denn in der Regel wird der Entschluss 
zur Entledigung schon gefasst sein, wenn der eigentliche Entledigungsvorgang beginnt.

 c Praxishinweis Der Zeitpunkt der Abfallentstehung ist etwa für die Frage von 
Bedeutung, ob ein Abfallgemisch bereits als Gemisch anfällt oder durch nach-
trägliche Vermischung verschiedener Abfälle entsteht. Eine nachträgliche Ver-
mischung liegt etwa bei Abfällen vor, die auf den Stationen eines Kranken-
hauses in Sammelbehältern erfasst werden. Denn die eingeworfenen 
Gegenstände werden bereits durch den Entledigungswillen der jeweiligen Be-
sitzer (Krankenhauspersonal, Patienten, Besucher etc.) zu Abfall, also nicht erst 
durch die in dem Einwurf liegende Entledigung. Dies hat zur Folge, dass bei der 
Erfassung die Getrennthaltungsgebote nach der GewAbfV einzuhalten sind.15

Auch der Entledigungswille wird in zwei Fällen gesetzlich vermutet (§ 3 Abs. 3 Satz 1 
KrWG): erstens, wenn ein Stoff oder Gegenstand bei der Energieumwandlung, Her-
stellung, Behandlung oder Nutzung von Stoffen oder Erzeugnissen oder bei Dienst-
leistungen anfällt, ohne dass der Zweck der jeweiligen Handlung hierauf gerichtet ist, und 
zweitens, wenn die ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne 
dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an deren Stelle tritt. Für die Beurteilung 
der Zweckbestimmung ist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 KrWG die Auffassung des Erzeugers 
oder Besitzers unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung zugrunde zu legen. Das 
Korrektiv der Verkehrsauffassung soll dabei insbesondere die Berufung des Besitzers auf 
unrealistische oder vorgeschobene Verwendungsabsichten ausschließen.

 c Praxishinweis Werden auf einem Grundstück Gegenstände auf unbestimmte 
Zeit gelagert, ist nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrWG der Entledigungswille zu ver-
muten, wenn überhaupt keine Verwendungsabsicht (mehr) besteht. Aber auch 
wenn der Besitzer geltend macht, die Gegenstände zu einem späteren Zeit-
punkt gegebenenfalls wiederverwenden zu wollen, kann die Vermutung des 
Entledigungswillen eingreifen. Denn das Merkmal der Verkehrsauffassung er-
möglicht es, in einem solchen Fall auch die äußeren Umstände zu berück-
sichtigen. Schließt etwa der gegenwärtige Zustand des Gegenstandes eine 
weitere Verwendung aus oder lässt die Art und Weise der Lagerung erwarten, 
dass (z. B. durch Verwitterung) ein solcher Zustand eintritt, erscheint die Ver-
wendungsabsicht nur vorgeschoben und ist unbeachtlich.

15 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 11.03.2015, 8 A 11003/14.OVG, Rn. 36.
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1.2.2.3  Entledigenmüssen
Der in der dritten Variante des § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG („Entledigenmüssen“) geregelte 
objektive Abfallbegriff hat in erster Linie eine Auffangfunktion, indem die Regelung ge-
währleisten soll, dass alle Stoffe und Gegenstände, deren Gefahrenpotenzial nur mit 
abfallrechtlichen Mitteln begegnet werden kann, als Abfälle vom KrWG erfasst werden. 
Dementsprechend bestimmt § 3 Abs. 4 KrWG, dass sich der Besitzer im Sinne der Abfall-
definition Stoffen oder Gegenständen entledigen muss, wenn diese nicht mehr ent-
sprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung verwendet werden, auf Grund ihres 
konkreten Zustandes geeignet sind, gegenwärtig oder künftig das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere die Umwelt, zu gefährden und deren Gefährdungspotenzial nur durch eine 
ordnungsgemäße und schadlose Verwertung oder gemeinwohlverträgliche Beseitigung 
nach dem Abfallrecht ausgeschlossen werden kann. Bei der Feststellung der maßgeb-
lichen Zweckbestimmung ist in analoger Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 2 KrWG (s. dazu 
Abschn. 1.2.2.2) die Verkehrsauffassung zu berücksichtigen.16

Das im Rahmen des objektiven Abfallbegriffs zu berücksichtigende Gefährdungs-
potenzial ist umfassend: Zu berücksichtigen sind zunächst alle der Sache anhaftenden, 
potenziell gefahrbegründenden Eigenschaften. Darüber hinaus kann sich ein Gefährdungs-
potenzial auch aus der Nutzung des Stoffes oder Gegenstandes sowie der Art und Weise 
seiner Aufbewahrung ergeben.17 Das Vorliegen einer konkreten Gefahr im Sinne des 
Ordnungsrechts wird in §  3 Abs.  4 KrWG nicht vorausgesetzt. Wegen der vorsorge-
orientierten Zielsetzung des Abfallrechts genügt es vielmehr, wenn die gegenwärtige Auf-
bewahrung der Sache und ihre künftige Verwendung oder Verwertung typischerweise zu 
einer Gefährdung des Gemeinwohls, insbesondere der Umwelt, führt.18 Da die Regelung 
ausdrücklich auch das künftige Gefährdungspotenzial erfasst, sind zu erwartende Ände-
rungen ebenfalls zu berücksichtigen.

Das gegenwärtige oder künftige Gefährdungspotenzial führt jedoch nur dann zum Vor-
liegen eines „Zwangsabfalls“, wenn es nur durch eine Verwertung oder Beseitigung als 
Abfall ausgeschlossen werden kann. Diese Voraussetzung beinhaltet, dass die Anwendung 
des Abfallrechts dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Eignung, Erforderlichkeit, An-
gemessenheit) entsprechen muss.19 Genügen rechtliche Regelungen außerhalb des Abfall-
rechts (z. B. des Stoff- oder Immissionsschutzrechts), um dem Gefährdungspotenzial zu 
begegnen, bedarf es der Anwendung des Abfallrechts nicht. Maßgeblich ist, wie der Be-
sitzer voraussichtlich mit dem fraglichen Stoff oder Gegenstand umgehen wird, ob er ein 
erkennbares Nutzungsinteresse hat, ob eine Nutzungswahrscheinlichkeit besteht und ob 
im Falle dieser Nutzung das Gefährdungspotenzial hinreichend beherrscht wird.20

16 BVerwG, Urt. v. 29.05.2018, 7 C 34.15, Rn. 29; Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, 1. 
Auflage 2014, § 3 Rn. 101.
17 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 3 Rn. 109.
18 BVerwG, Urt. v. 29.05.2018, 7 C 34.15, Rn. 35.
19 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 3 Rn. 113.
20 BVerwG, Urt. v.  29.05.2018, 7 C 34.15, Rn.  37; Jacobj, in: Jacobj/Mann/Schomerus (Hrsg.), 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, 4. Auflage 2019, § 3 Rn. 41.
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1.2.3  Nebenprodukte

Der Idee nach lassen sich Nebenprodukte beschreiben als Stoffe oder Gegenstände, die 
unbeabsichtigt in einem Produktionsprozess anderer Güter anfallen („Produktionsrück-
stände“), gleichwohl aber keine Abfälle sind. Das KrWG enthält in § 4 eine Regelung über 
solche Nebenprodukte. § 4 KrWG ist also in dem Sinne komplementär zur Abfalldefinition, 
dass er Voraussetzungen normiert, unter denen bestimmte „abfallverdächtige“ Stoffe oder 
Gegenstände keine Abfälle sind.

 c Praxishinweis Als typische Beispiele für Nebenprodukte werden bei der 
Stahlproduktion anfallende Hochofenschlacke und Gips aus Rauchgasent-
schwefelungsanlagen von Kraftwerken (REA-Gips) angesehen. Gülle kann ein 
Nebenprodukt der Tierhaltung sein.

Die Anwendung der Nebenproduktregelung ist allerdings nur möglich, wenn es sich 
bei dem Produktionsprozess, in dem die fraglichen Stoffe oder Gegenstände „nebenbei“ 
entstehen, nicht um ein Verfahren der Abfallentsorgung handelt. Auf den Umfang des Ab-
falleinsatzes im Produktionsprozess soll es dabei nicht ankommen.21 Stoffe und Gegen-
stände, die bei der Abfallentsorgung anfallen, können danach niemals Nebenprodukte sein 
und Produktstatus ausschließlich nach den Regelungen über das Ende der Abfalleigen-
schaft erlangen.

§ 4 KrWG ist die erste gesetzliche Regelung über Nebenprodukte. Die rechtliche Kate-
gorie der Nebenprodukte war jedoch bereits zuvor bekannt und insbesondere Gegenstand 
einiger grundlegender Entscheidungen des EuGH,22 auf die sich die in § 4 KrWG ent-
haltenen Kriterien zumindest teilweise zurückführen lassen. Davon abgesehen fehlt es al-
lerdings, obwohl die Regelung inzwischen seit mehr als 9 Jahren gilt, noch weitgehend an 
konkretisierender Rechtsprechung. Eine Vielzahl von Auslegungsfragen – auch solcher 
mit großer praktischer Bedeutung – ist daher nach wie vor ungeklärt und wird im juristi-
schen Schrifttum kontrovers diskutiert.

§  4 Abs.  2 KrWG sieht vor, dass die Kriterien, nach denen bestimmte Stoffe oder 
Gegenstände als Nebenprodukt anzusehen sind, und Anforderungen zum Schutz von 
Mensch und Umwelt nach Maßgabe der in § 4 Abs. 1 KrWG genannten Anforderungen 
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung geregelt werden können. Bisher wurde von 
dieser Ermächtigung noch kein Gebrauch gemacht. Auch auf der Ebene der EU wurden 
bisher keine stoffstromspezifischen Regelungen für Nebenprodukte erlassen. Eine Rechts-
grundlage für derartige Durchführungsrechtsakte wurde jedoch im Zuge der Novelle 

21 In diesem Sinne wohl EuGH, Urt. v. 14.10.2020, C-629/19 (Sappi Austria), Rn. 58; a. A. mit be-
achtlichen Argumenten Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 9.
22 Grundlegend EuGH, Urt. v.  18.04.2002, Rs.  C-9/00 (Palin Granit) und Urt. v.  11.09.2003, 
Rs. C-114/01 (Avesta Polarit).
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2018 in die Abfallrahmenrichtlinie eingefügt, sodass die EU-Kommission nunmehr über 
eine entsprechende Regelungskompetenz verfügt. Ob und inwieweit sie davon Gebrauch 
macht, bleibt abzuwarten. Konkrete Regelungsvorhaben sind gegenwärtig nicht bekannt.

1.2.3.1  Abgrenzung zu Hauptprodukten
Nebenprodukte sind in zwei Richtungen abzugrenzen: zum einen gegenüber Abfällen und 
zum anderen gegenüber Hauptprodukten. Während die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KrWG 
geregelten Anforderungen der Abgrenzung gegenüber Abfällen dienen, erfolgt die Ab-
grenzung gegenüber Hauptprodukten durch die Voraussetzung, dass ein Nebenprodukt bei 
einem Herstellungsverfahren anfallen muss, dessen hauptsächlicher Zweck nicht auf die 
Herstellung dieses Stoffes oder Gegenstandes gerichtet ist. Die Nebenproduktregelung gilt 
also nur für Produktionsrückstände. Hieraus lässt sich im Umkehrschluss ableiten, dass 
Erzeugnisse, deren Herstellung der hauptsächliche Zweck ist, Hauptprodukte sind. Ihr 
Produktstatus hängt nicht von den weiteren Voraussetzungen des § 4 KrWG ab; zu Abfall 
können Hauptprodukte nur nach §  3 Abs.  1 KrWG (Entledigungstatbestände) werden. 
Dieser Unterschied hat auch praktische Relevanz, da sich die Gesichtspunkte, auf die es 
nach diesen Regelungen ankommt, zum Teil erheblich unterscheiden. Für das Vorliegen 
einer Herstellungsabsicht und damit eines (zweiten) Hauptprodukts spricht es ins-
besondere, wenn eine bewusste technische Entscheidung getroffen wird, um die Qualität 
eines miterzeugten Produktes zu beeinflussen.

 c Praxishinweis In der Rechtsprechung des EuGH ist das Vorliegen eines Haupt-
produktes als Ergebnis einer technischen Entscheidung für Petrolkoks, der bei 
der Raffination von Erdölprodukten erzeugt wird, bejaht worden.23

Den für die Abgrenzung von gezielt hergestellten Hauptprodukten und unbeabsichtigten 
Produktionsrückständen maßgeblichen Zweck des Herstellungsverfahrens zu bestimmen, 
kann schwierig sein. Dies gilt selbst dann, wenn als Korrektiv zum subjektiven Hersteller-
willen zusätzlich die Verkehrsanschauung herangezogen wird.24 Abgrenzungsprobleme 
stellen sich insbesondere bei Produktionsausschüssen, die sich dadurch auszeichnen, dass 
ein Teil der an sich gezielt hergestellten Erzeugnisse im Laufe des Produktionsprozesses – 
aus welchen Gründen auch immer – ausgesondert wird. Ein Produktionsausschuss in die-
sem Sinne liegt zum Beispiel vor, wenn aufgrund individueller Qualitätsanforderungen 
des Herstellers Erzeugnisse trotz objektiver Verwendbarkeit einer anderen als der für die 
hergestellte Ware eigentlich vorgesehenen Verwendung zugeführt werden.

In solchen Fällen liegt in der Bestimmung des Verfahrenszwecks eine zentrale Weichen-
stellung für die Einstufung als Hauptprodukt, Nebenprodukt oder Abfall. Werden nämlich 
die vom Hersteller individuell gestellten Qualitätsanforderungen als Teil der Zweckbe-
stimmung des Herstellers angesehen, handelt es sich bei den Erzeugnissen, die diesen 

23 EuGH, Urt. v. 15.01.2005, C-235/02 (Saetti und Frediani), Rn. 45.
24 Dafür Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 4 Rn. 22.
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Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, um „unbeabsichtigt“ angefallene Produktions-
rückstände, die Produktstatus nur unter den Voraussetzungen des §  4 KrWG erlangen. 
Allerdings spricht einiges dafür, solche Anforderungen bei der Bestimmung des Ver-
fahrenszwecks außer Betracht zu lassen und nur auf die Art der produzierten Ware abzu-
stellen. Nach dieser Betrachtungsweise sind die den individuellen Qualitätsanforderungen 
nicht entsprechenden Erzeugnisse nicht Produktionsrückstand, sondern  Hauptprodukt. 
Folglich spielen die Voraussetzungen des § 4 KrWG für ihre Einstufung als Abfall oder 
Produkt keine Rolle; die Abgrenzung ist vielmehr anhand von § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG 
vorzunehmen.

 c Praxisbeispiel Bei der Herstellung von Markensüßwaren werden Erzeugnisse, die 
zwar für den menschlichen Verzehr geeignet sind, den herstellereigenen Anforderungen an 
Größe und Form aber nicht entsprechen, aussortiert und anschließend zur Futtermittel-
produktion eingesetzt.

Nach hier vertretener Auffassung liegt kein Produktionsrückstand vor, weil es sich bei 
den Erzeugnissen unabhängig von ihren Mängeln um die Art von Süßwaren handelt, die 
der Hersteller produzieren wollte. Über die Abfalleigenschaft entscheidet somit nicht § 4 
KrWG, sondern die Frage, ob ein Entledigungstatbestand erfüllt ist. Das ist im Ergebnis 
zu verneinen: Selbst wenn die von vornherein geplante Alternativverwendung als Futter-
mittel nicht als Teil der ursprünglichen Zweckbestimmung angesehen werden könnte, 
würde der neue Zweck unmittelbar an die Stelle des alten treten (vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 2 
KrWG). Ein Entledigungswille besteht folglich nicht.

1.2.3.2  Voraussetzungen der Nebenprodukteigenschaft
Handelt es sich bei dem im Herstellungsverfahren erzeugten Stoff oder Gegenstand nicht 
um ein Hauptprodukt, bestimmt sich seine Nebenprodukteigenschaft nach den in §  4 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KrWG aufgezählten Kriterien. Es muss also sichergestellt sein, dass der 
Stoff oder Gegenstand weiterverwendet wird (Nr. 1), eine weitere, über ein normales in-
dustrielles Verfahren hinausgehende Vorbehandlung hierfür nicht erforderlich ist (Nr. 2), 
der Stoff oder Gegenstand als integraler Bestandteil eines Herstellungsprozesses erzeugt 
wird (Nr. 3) und die weitere Verwendung rechtmäßig ist (Nr. 4). Letzteres ist der Fall, 
wenn der Stoff oder Gegenstand alle für seine jeweilige Verwendung anzuwendenden Pro-
dukt-, Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt und insgesamt nicht zu 
schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führt.

Als Indiz für die Sicherstellung der Verwendung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 KrWG) kann ein 
positiver Marktwert dienen. Ein solcher ist allerdings keine zwingende Voraussetzung für 
das Vorliegen eines Nebenprodukts; die weitere Verwendung kann auch bei negativem 
Marktwert sichergestellt sein, insbesondere durch langfristige Abnahmeverträge.25 Nicht 

25 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 4 Rn. 30; Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-
KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 14.
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sichergestellt ist eine weitere Verwendung indes dann, wenn vor einer möglichen Ver-
wendung zunächst eine Lagerung von unbestimmter Dauer erfolgen soll.26

Die zweite Voraussetzung, wonach die Verwendung ohne eine Vorbehandlung möglich 
sein muss, die über ein normales industrielles Verfahren hinausgeht, stellt eine Er-
leichterung gegenüber der früheren Rechtsprechung des EuGH dar, die jegliche Vor-
behandlung ausschloss.27 Sie beruht auf der Erwägung, dass auch gezielt gewonnene 
Primärstoffe vor einer weiteren Verwendung häufig einer gewissen Vorbehandlung be-
dürfen. Nicht einfach zu beantworten ist allerdings die Frage, wo genau die Grenze der 
normalen industriellen Verfahren verläuft. Überwiegend wird hier darauf abgestellt, ob 
das Vorbehandlungsverfahren auch bei vergleichbaren Primärstoffen erforderlich ist; 
keine normalen industriellen Verfahren sollen danach solche sein, die abfalltypisch sind.28 
Ob sich der Begriff des abfalltypischen Verfahrens tatsächlich als Gegenbegriff zum nor-
malen industriellen Verfahren eignet, erscheint wegen der großen Schnittmenge abfall- 
und industrietypischer Verfahren jedoch zweifelhaft.29

 c Praxishinweis Unter die normalen industriellen Verfahren fallen etwa solche 
Verfahren, die lediglich der Veränderung der Form eines Materials (z. B. durch 
Zerkleinerung) dienen. Demgegenüber werden Sortier- und Reinigungsver-
fahren in der Regel als abfalltypisch angesehen und nicht den normalen indus-
triellen Verfahren zugeordnet.

Besonders unklar ist die dritte Voraussetzung, wonach der Stoff oder Gegenstand als 
integraler Bestandteil eines Herstellungsverfahrens erzeugt werden muss. Die Gesetzesbe-
gründung zum KrWG führt dazu aus, diese Voraussetzung solle gewährleisten, dass der 
Stoff für eine spätere Verwendung aufbereitet und tatsächlich einer Verwendung zugeführt 
werden kann.30 Dieser Zweck ist indes bereits durch § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KrWG ab-
gedeckt.31 Auch die frühere Nebenproduktrechtsprechung des EuGH, nach der die Wie-
derverwendung eines Gegenstandes ohne vorherige Bearbeitung „in Fortsetzung des 
Gewinnungsverfahrens“ gewiss sein musste,32 erweist sich für die Auslegung von §  4 

26 EuGH, Urt. v. 18.04.2002, Rs. C-9/00 (Palin Granit), Rn. 40; Urt. v. 03.10.2013, Rs. C-113/12 
(Brady), Rn. 56.
27 Vgl. EuGH, Urt. v. 18.04.2002, Rs. C-9/00 (Palin Granit), Rn. 36; Urt. v. 11.09.2003, Rs. C-114/01 
(AvestaPolarit), Rn. 36.
28 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, §  4 Rn.  33; Beckmann, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, Stand: 95. EL Mai 2021, § 4 KrWG Rn. 18; Jacobj, in: Jacobj/Mann/Schomerus, 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, 4. Auflage 2019, § 4 Rn. 21 f.
29 Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 17.
30 BT-Drs. 17/6052, S. 76.
31 Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 21.
32 EuGH, Urt. v. 11.09.2003, Rs. C-114/01 (AvestaPolarit), Rn. 36.
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Abs. 1 Nr. 3 KrWG nicht als hilfreich, weil diese Regelung im Gegensatz zur früheren 
Rechtsprechung nicht an die Verwendung, sondern an die Erzeugung anknüpft.

Am sinnvollsten erscheint ein Verständnis des § 4 Abs. 1 Nr. 3 KrWG, wonach dieser 
die Grenze zwischen dem Ende des Produktionsverfahrens und dem Beginn der Vor-
behandlung zieht: Nur der Stoff oder Gegenstand, der unmittelbar bei der Herstellung des 
Hauptproduktes anfällt und insofern als „integraler Bestandteil“ dieses Verfahrens erzeugt 
wird, kommt danach für die Einstufung als Nebenprodukt in Betracht. Sämtliche Ver-
fahrensschritte, die nicht (mehr) zur Herstellung des Hauptproduktes gehören, weil sie auf 
dieses keinen Einfluss haben, sind dem Herstellungsverfahren im Sinne des § 4 KrWG 
nachgelagert und somit als Vorbehandlung in die Prüfung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 KrWG 
einzubeziehen.33

Beispiel Produktionsrückstand

In einem Herstellungsprozess fällt als Produktionsrückstand ein verunreinigtes 
Lösungsmittel an, welches nach einer Filtration für andere Zwecke verwendet werden 
kann. Das Lösungsmittel wird dem in die Produktionsanlage eingebauten Filter auto-
matisch zugeleitet, anschließend in einem Tank gesammelt und an einen Dritten ver-
äußert, der es ohne weitere Zwischenschritte in seiner eigenen Produktion einsetzt.

Nach hier vertretener Auffassung liegt kein Nebenprodukt vor: Das ungefilterte 
Lösungsmittel fällt zwar unmittelbar im Produktionsprozess an, muss aber in abfall-
typischer Weise vorbehandelt werden, bevor es verwendet werden kann; daher ist § 4 
Abs.  1 Nr.  2 KrWG nicht erfüllt. Die Nebenprodukteigenschaft des gefilterten 
 Lösungsmittels scheitert demgegenüber an § 4 Abs. 1 Nr. 3 KrWG. Es wird nämlich 
nicht „als integraler Bestandteil des Herstellungsverfahrens erzeugt“, da die Her-
stellung des Hauptproduktes von der Filtration des Lösungsmittels unabhängig ist und 
letztere deshalb nicht mehr zum Herstellungsprozess gerechnet werden kann. Im Er-
gebnis wird auf diese Weise sichergestellt, dass anlageninterne und anlagenexterne 
Vorbehandlungen rechtlich gleichbehandelt werden.34 ◄

Die vierte Voraussetzung, die Rechtmäßigkeit der Verwendung im Sinne von § 4 Abs. 1 
Nr. 4 Halbsatz 2 KrWG, soll als zentraler materieller Maßstab für die Abgrenzung von 
Abfällen und Nebenprodukten dienen. Ein Vorbild in der bisherigen Rechtsprechung des 
EuGH, in der für die Abgrenzung nicht auf umweltbezogene Aspekte abgestellt wurde,35 
hat dieses Kriterium nicht.

33 Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 22.
34 Zur Irrelevanz des Ortes der Vorbehandlung Oexle, in: Schmehl/Klement (Hrsg.), GK-KrWG, 
2. Auflage 2019, § 4 Rn. 18.
35 Vgl. etwa EuGH, Urt. v.  18.04.2002, Rs.  C-9/00 (Palin Granit), Rn.  48; Urt. v.  14.03.2019, 
Rs. C-399/17 (Kommission ./. Tschechien), Rn. 66.
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Nicht erfüllt ist § 4 Abs. 1 Nr. 4 KrWG zunächst dann, wenn die vorgesehene Ver-
wendung gegen Rechtsvorschriften, insbesondere des einschlägigen Produktrechts ver-
stößt. Die Formulierung „anzuwendende Produkt-, Umwelt- und Gesundheitsschutz-
anforderungen“ bezieht sich allerdings nicht nur auf Rechtsvorschriften, sondern erfasst 
darüber hinaus auch technische Normen. Wenngleich die Einhaltung technischer Normen 
grundsätzlich rechtlich nicht geboten ist, ist die Verwendung eines nicht normkonformen 
Stoffes oder Gegenstandes also nicht rechtmäßig im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 4 KrWG und 
steht der Nebenprodukteigenschaft entgegen.

Neben der Einhaltung solcher „geschriebener Anforderungen“ setzt § 4 Abs. 1 Nr. 4 
Halbsatz 2 KrWG in Form einer Generalklausel voraus, dass die Verwendung des Stoffes 
oder Gegenstandes insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Um-
welt führt. Das Merkmal „insgesamt“ bezieht sich dabei auf den gesamten Lebenszyklus 
des Produkts und erfasst daher etwa auch den Transport und die Lagerung.36 Bisher un-
geklärt ist, nach welchem Maßstab zu beurteilen ist, ob ein Stoff oder Gegenstand ins-
gesamt zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt führt. Eine teilweise ver-
tretene Ansicht, der sich die Vollzugsbehörden verstärkt anschließen, fordert insoweit eine 
vergleichende Sicherheitsbetrachtung, bei der das Schutzniveau der im Falle einer Ein-
stufung als Nebenprodukt anwendbaren Rechtsvorschriften mit demjenigen des Abfall-
rechts verglichen werden soll; sind beide Niveaus nicht gleichwertig, soll danach die 
Nebenprodukteigenschaft zu verneinen sein.37

Im Ergebnis ist diese Auffassung – die entsprechend auch für die parallele Anforderung 
beim Abfallende in § 5 Abs. 1 Nr. 4 KrWG (dazu unten Abschn. 1.2.4.3) vertreten wird – 
abzulehnen: Gegen sie spricht bereits, dass der Wortlaut der §§  4 und  5 KrWG keine 
Grundlage für die Durchführung eines abstrakten Vergleichs bestimmter Rechtsbereiche 
bietet. Dementsprechend schwach sind die von den Vertretern der vergleichenden Sicherheits-
betrachtung zur Rechtfertigung ihres Ansatzes angeführten Gründe, die sich im Wesentlichen 
auf die Entstehungsgeschichte der Abfallrahmenrichtlinie 2008 stützen. Die vergleichende 
Sicherheitsbetrachtung ist zudem kaum praktizierbar, weil allein das Auffinden aller maß-
geblichen Rechtsvorschriften einen nur schwer zu bewältigenden Aufwand verursacht.

Entscheidend spricht gegen die vergleichende Sicherheitsbetrachtung letztlich aber 
zweierlei:

Erstens führt die vergleichende Sicherheitsbetrachtung unweigerlich zu Frage-
stellungen, die nicht rechtlicher, sondern rechtspolitischer Natur sind. Denn letztlich läuft 
sie auf die Frage hinaus, ob bestimmte Stoffe und Gegenstände im Hinblick auf bestehende 
Unterschiede zwischen Abfall- und Produktrecht besser im Abfallregime aufgehoben sind 
als im Produktrecht. Solche Fragen mag sich ein Gesetz- oder Verordnungsgeber stellen, 
wenn er stoffstromspezifische Kriterien für die Abgrenzung von Abfällen und Produkten 

36 Jarass, NVwZ 2019, 1545 (1551); Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 4 Rn. 50.
37 Grundlegend Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 4 Rn. 50 f.; zustimmend Hofmann, in: 
Schmehl/Klement, GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 5 Rn. 24; ablehnend Oexle, in: Schmehl/Klement, 
GK-KrWG, 2. Auflage 2019, § 4 Rn. 28 ff.
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regelt. Abfallerzeuger und -besitzer, welche im ersten Zugriff über die Abfalleinstufung 
entscheiden müssen und bei einer Fehleinstufung erheblichen haftungsrechtlichen Risiken 
ausgesetzt sind, können sie indes nicht beantworten.

Zweitens führt die vergleichende Sicherheitsbetrachtung dazu, dass die Bejahung des 
Produktstatus im Wesentlichen auf Fälle beschränkt bleibt, in denen Abfall- und Produkt-
recht identische oder zumindest ähnliche Anforderungen stellen. Dies sind aber zugleich 
die Fälle, in denen die mit der Verneinung der Abfalleigenschaft verbundenen Vorteile 
nur gering sind. In den Fällen, in denen die Anforderungen des Produktrechts erheblich 
hinter denen des Abfallrechts zurückbleiben, weil nach der Einschätzung des Produkt-
gesetzgebers das fragliche Produkt keiner strengen Regulierung bedarf, und die An-
wendung des Abfallregimes mithin zu einer signifikanten Benachteiligung von Sekundär-
rohstoffen und -produkten mit Abfallstatus gegenüber konkurrierenden Primärrohstoffen 
bzw. -produkten führt, wird demgegenüber durch die vergleichende Sicherheits-
betrachtung eine Gleichstellung tendenziell verhindert. Dies läuft dem Regelungszweck 
des § 4 KrWG (wie auch des § 5 KrWG im Fall des Abfallendes) diametral zuwider.

Richtigerweise kann im Rahmen von § 4 Abs. 1 Nr. 4 KrWG (und § 5 Abs. 1 Nr. 4 
KrWG) daher nur ein Vergleich mit dem Gefahrenpotenzial entsprechender Primärstoffe 
oder -produkte maßgeblich sein: Weist der fragliche Stoff oder Gegenstand nur Gefahren 
auf, die auch Primärstoffen bzw. -produkten innewohnen, liegt – bei Erfüllung der übrigen 
Voraussetzungen  – ein Nebenprodukt vor; anderenfalls handelt es sich  – insbesondere 
beim Vorhandensein abfalltypischer Gefahren – um einen Abfall.38

1.2.4  Ende der Abfalleigenschaft

Der Idee der Kreislaufwirtschaft ist immanent, dass die Abfalleigenschaft nicht zwangs-
läufig das Ende des Lebenszyklus eines Stoffes oder Gegenstandes bedeuten muss. Der 
Abfall soll zum Zweck der Ressourcenschonung vielmehr nach Durchführung einer ent-
sprechenden Verwertung möglichst wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden. 
Rechtlich entspricht dem die Möglichkeit, dass ein zu Abfall gewordener Stoff oder 
Gegenstand seine Abfalleigenschaft wieder verliert und damit erneut Produktstatus 
erlangt.

1.2.4.1  Verhältnis von EU-Recht und nationalem Recht
Maßgebliche Regelungen über das Abfallende finden sich sowohl unmittelbar im EU- 
Recht als auch im nationalen Recht. Während das nationale Recht in § 5 Abs. 1 KrWG 
abschließende Voraussetzungen normiert, unter denen beliebige Abfälle das Ende der Ab-
falleigenschaft erreichen, ist die unionsrechtliche Regelung komplexer:

38 Ähnlich Jarass, NVwZ 2019, 1545 (1548); Jacobj, in: Jacobj/Mann/Schomerus (Hrsg.), Kreislauf-
wirtschaftsgesetz, 4. Auflage 2019, Rn. 23.
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Für die Rechtslage vor der Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie 2018 war in der 
Rechtsprechung des EuGH anerkennt, dass es sich bei den in Art. 6 Abs. 1 AbfRRL ent-
haltenen materiellen Anforderungen, die inhaltlich mit § 5 Abs. 1 KrWG übereinstimmen, 
lediglich um Mindestanforderungen handelte, die aus unionsrechtlicher Perspektive über 
das Ende der Abfalleigenschaft noch nicht abschließend entscheiden.39 Die abschließende 
Entscheidung blieb danach grundsätzlich einer stoffstromspezifischen Konkretisierung 
vorbehalten, für die Art. 6 AbfRRL ein Rechtssetzungsverfahren der EU-Kommission vor-
sah; allein durch solche konkretisierenden Rechtsakte – die in der Praxis stets in Form 
einer EU-Verordnung erlassen wurden – konnte ein Stoff oder Gegenstand unmittelbar 
kraft Unionsrechts seine Abfalleigenschaft verlieren (zu EU-Abfallendeverordnungen 
unten Abschn. 1.2.4.2).40 Soweit von der Regelungskompetenz der EU kein Gebrauch ge-
macht wurde, waren allerdings mitgliedstaatliche Regelungen und Einzelfallenscheidun-
gen möglich.

Durch die Novelle der Abfallrahmenrichtlinie 2018 wurde Art. 6 AbfRRL in wesent-
lichen Punkten geändert. Die Befugnis zum Erlass stoffstromspezifischer Abfallenderege-
lungen wurde dabei zwar beibehalten; die neue Regelung ist allerdings wesentlich detail-
lierter als die vorherige. Insbesondere unterwirft sie Abfallenderegelungen bestimmten 
inhaltlichen Anforderungen. Zwingend zu regeln sind danach die zulässigen Inputmateria-
lien des Verwertungsverfahrens, die zulässigen Behandlungsverfahren und -methoden, 
outputbezogene Qualitätskriterien, Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme und 
das Erfordernis einer Konformitätserklärung. Dieselben Anforderungen gelten, wenn die 
Mitgliedstaaten stoffstromspezifische Abfallenderegelungen erlassen. Für den Fall, dass 
es weder auf Unionsebene noch auf nationaler Ebene konkretisierende Regelungen gibt, 
ermöglicht Art. 6 Abs. 4 AbfRRL weiterhin Einzelfallentscheidungen der Mitgliedstaaten. 
Die für den Erlass konkretisierender Regelungen geltenden Anforderungen sind dabei 
„gegebenenfalls zu berücksichtigen“.

Ob sich die „selbstvollziehende“ deutsche Regelung des § 5 Abs. 1 KrWG, durch wel-
che die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 AbfRRL 1:1 in eine abschließende Regelung 
über das Ende der Abfalleigenschaft transformiert werden, in das gestufte System mit-
gliedstaatlicher Entscheidungsbefugnisse nach Art. 6 AbfRRL noch nahtlos einfügt, er-
scheint nicht unzweifelhaft. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich bei Art.  6 Abs.  1 
AbfRRL selbst weiterhin nur um eine Regelung von Mindestvoraussetzungen handeln 
sollte; ob dies der Fall ist, wird künftig der EuGH zu klären haben.41

39 EuGH, Urt. v. 28.03.2019, C-60/18 (Tallina Vesi), Rn. 21 ff.; Urt. v. 24.10.2019, C-212/18 (Prato 
Nevoso), Rn. 30 ff.
40 EuGH, Urt. v. 07.03.2013, C-358/11 (Lapin ELY-keskus, liiken-ne ja infrastruktuuri), Rn. 55; Urt. 
v. 28.03.2019, C-60/18 (Tallinna Vesi AS), Rn. 29.
41 Vorlagefragen, die zu einer Klärung dieser Frage führen könnten, wurden dem EuGH in der 
Rechtssache C-238/21 bereits vorgelegt.
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1.2.4.2  Abfallendeverordnungen der EU
Stoffstromspezifische „EU-Abfallendeverordnungen“, welche die EU-Kommission auf-
grund ihrer Konkretisierungsbefugnis nach Art. 6 Abs. 2 AbfRRL erlässt, gelten  unmittelbar 
in allen Mitgliedstaaten und verdrängen in ihrem Anwendungsbereich die nationalen Re-
gelungen über das Abfallende. Der Erlass solcher Regelungen bietet den Vorteil, dass die 
stofflichen Anforderungen, die für das Erreichen des Abfallendes maßgeblich sind, unter 
Berücksichtigung der konkreten Eigenschaft des jeweiligen Stoffes oder Gegenstandes 
und damit bestimmter festgelegt werden können als durch eine für beliebige Abfälle gel-
tende Generalklausel. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht allerdings darin, dass es ange-
sichts der Weite des Abfallbegriffs und der sich daraus ergebenden Vielfalt von Abfällen 
immer Abfallfraktionen geben wird, für die keine stoffstromspezifische Regelung existiert.

Bisher sind nur drei EU-Abfallendeverordnungen geschaffen worden, nämlich die VO 
(EU) Nr. 333/2011 für Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott, die VO (EU) Nr. 1179/2012 
für Bruchglas und die VO (EU) Nr. 715/2013 für Kupferschrott. Der „Neue Aktionsplan 
für die Kreislaufwirtschaft“,42 der Teil des europäischen Grünen Deals zum Klimaschutz 
ist, sieht zwar vor, dass der Erlass weiterer Abfallendeverordnungen von der EU- 
Kommission geprüft wird, ohne jedoch bestimmte Stoffströme als Kandidaten für solche 
Regelungen zu benennen.

Obwohl die bisher geltenden EU-Abfallendeverordnungen schon vor der Novellierung 
der Abfallrahmenrichtlinie 2018 erlassen wurden, verfügen sie bereits über die heute in 
Art. 6 Abs. 2 AbfRRL geforderte Regelungsstruktur. Insbesondere sind nach den jeweili-
gen Verordnungen bestimmte Anforderungen an die Qualität der eingesetzten Abfälle und 
das recycelte Produkt zu erfüllen; außerdem muss das Verwertungsverfahren bestimmten 
Anforderungen genügen. Um die Einhaltung dieser Anforderungen sicherzustellen, muss 
zudem ein zertifiziertes „Managementsystem“ bestehen. Schließlich muss der Verwerter 
an den Empfänger eine Konformitätserklärung abgeben. Sind alle genannten Voraus-
setzungen erfüllt, dann endet die Abfalleigenschaft mit der Übergabe vom Verwerter an 
den Empfänger.

1.2.4.3  Ende der Abfalleigenschaft nach § 5 KrWG
Für alle Abfälle, für die es keine EU-Abfallendeverordnung gibt, bestimmt sich das Ende 
der Abfalleigenschaft nach § 5 Abs. 1 KrWG. Danach endet die Abfalleigenschaft eines 
Stoffes oder Gegenstandes, wenn dieser ein Verwertungsverfahren durchlaufen hat und so 
beschaffen ist, dass er üblicherweise für bestimmte Zwecke verwendet wird (Nr. 1), ein 
Markt oder eine Nachfrage für ihn besteht (Nr. 2), er alle für seine jeweilige Zweckbe-
stimmung geltenden technischen Anforderungen sowie alle Rechtsvorschriften und an-
wendbaren Normen für Erzeugnisse erfüllt (Nr. 3) und seine Verwertung insgesamt nicht 
zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt führt (Nr. 4). § 5 Abs. 2 KrWG 
enthält eine Ermächtigungsgrundlage, die Bedingungen für das Abfallende durch Rechts-

42 COM(2020) 98 final.
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verordnung der Bundesregierung näher zu bestimmen und Anforderungen zum Schutz 
von Mensch und Umwelt, insbesondere durch Grenzwerte für Schadstoffe, festzulegen. 
Derartige Rechtsverordnungen sind bisher noch nicht erlassen worden.

Erste Voraussetzung dafür, dass ein Abfall nach § 5 Abs. 1 KrWG das Ende der Abfall-
eigenschaft erreichen kann, ist, dass dieser ein Verwertungsverfahren durchlaufen hat. Das 
Vorliegen einer Verwertung bestimmt sich nach der gesetzlichen Definition in § 3 Abs. 23 
KrWG. Es kommt also darauf an, ob als Hauptergebnis des fraglichen Verfahrens Abfälle 
innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt 
werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung einer be-
stimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem Abfälle so vorbereitet werden, 
dass sie diese Funktion erfüllen. Wie sich aus der 22. Begründungserwägung zur Abfall-
rahmenrichtlinie ergibt, kann die Verwertung auch in einer bloßen Sichtung des Abfalls 
mit dem Ziel, die materiellen Anforderungen des Abfallendes zu prüfen, bestehen.

Vielfach wird dem Begriff „Durchlaufen“ das Erfordernis entnommen, dass die Ver-
wertung bereits „abgeschlossen“ sein muss. Diese Auffassung, die auf eine vor Inkraft-
treten des KrWG ergangene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurück-
geht,43 ermöglicht es, das Ende der Abfalleigenschaft insbesondere in Fällen zu verneinen, 
in denen bis zur Herstellung eines Endproduktes noch weitere Behandlungsschritte er-
forderlich sind. Dagegen spricht allerdings, dass insbesondere bei der Schaffung der heute 
geltenden Abfallrahmenrichtlinie eine Erweiterung der Möglichkeiten von Sekundärroh-
stoffen, die als Vorprodukt in der Industrie eingesetzt werden, das Abfallende zur er-
reichen, angestrebt wurde. Zudem birgt die vorgenannte Auffassung die Gefahr, dass die 
materiellen Voraussetzungen für das Erreichen des Abfallendes mithilfe des gesetzlich 
nicht definierten Begriffs des Verwertungsabschlusses über die in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
KrWG vorgesehenen Anforderungen hinaus nahezu beliebig erweitert werden. Schließ-
lich belegt die Entstehungsgeschichte der Richtlinie, dass es auf die Beendigung der Ver-
wertung gerade nicht ankommen sollte.44

Die Voraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 KrWG, dass der Stoff oder Gegenstand üblicher-
weise für bestimmte Zwecke verwendet werden muss, soll in erster Linie Stoffe und 
Gegenstände mit undefinierbarem Nutzen ausschließen, weil solche dem Risiko unter-
liegen, kurzfristig wieder zu Abfall zu werden. Eine ähnliche Zielrichtung hat § 5 Abs. 1 
Nr. 2 KrWG, wonach für den Stoff oder Gegenstand ein Markt oder eine Nachfrage be-
stehen muss. Auch dieses Kriterium dient letztlich dazu, eine weitere Verwendung sicher-
zustellen. Der Markt bzw. die Nachfrage muss bereits gegenwärtig vorhanden sein; die 
Möglichkeit, sie zu schaffen, genügt nach einhelliger Auffassung nicht.45 Andererseits 
sind insoweit keine hohen Anforderungen zu stellen, sodass es für das Vorhandensein 
eines Marktes genügen dürfte, wenn ein Anbieter auf einen Nachfrager trifft.46

43 Vgl. BVerwG, Urt. v. 14.12.2006, 7 C 4.06.
44 Hierzu Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 5 Rn. 30; Jarass, NVwZ 2019, 1545 (1548).
45 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 5 Rn. 36.
46 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 5 Rn. 35.
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Fraglich ist, ob sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 2 KrWG ergibt, dass der fragliche Stoff oder 
Gegenstand über einen positiven Marktwert verfügen muss.47 Aus dem Wortlaut folgt dies 
nicht, denn bereits die begriffliche Unterscheidung zwischen positiven und negativen 
Marktwerten zeigt, dass das Vorhandensein eines Marktes nicht von einem positiven Wert 
abhängig ist. Für das Erfordernis eines positiven Marktwerts spricht allerdings der Zweck 
des Merkmals, da bei einem negativen Marktwert die weitere Verwendung keineswegs 
allein durch die Existenz eines Marktes sichergestellt ist. Stoffe und Gegenstände mit ne-
gativem Marktwert können die Voraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 2 KrWG deshalb – wenn 
überhaupt – nur dann erfüllen, wenn ihre weitere Verwendung auf andere Weise sicher-
gestellt ist.

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 KrWG verlangt, dass der Stoff oder Gegenstand alle für seine jeweilige 
Zweckbestimmung geltenden technischen Anforderungen sowie alle Rechtsvorschriften 
und anwendbaren Normen für Erzeugnisse erfüllt. Unter Normen sind dabei, wie sich aus 
der englischen Sprachfassung des Art. 6 AbfRRL („standards“) ergibt, technische Normen 
zu verstehen. Alle einschlägigen Rechtsvorschriften und Normen sind auch dann erfüllt, 
wenn es solche überhaupt nicht gibt.48 Die teilweise vertretene Gegenauffassung, wonach 
eine Entlassung aus dem Abfallrecht nur bei einer „positiven Akzeptanz“ durch das 
Produktrecht möglich sein soll,49 ist abzulehnen. Denn es gibt durchaus Recycling-
produkte, die weder in technischer noch in rechtlicher Hinsicht ein Bedürfnis nach Regu-
lierung aufwerfen.

Die Verwendung des Stoffes oder Gegenstandes darf schließlich insgesamt nicht zu 
schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt führen, § 5 Abs. 1 Nr. 4 KrWG. Diese 
Anforderung stimmt inhaltlich mit dem Schadlosigkeitserfordernis nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 
KrWG überein. Für das Ende der Abfalleigenschaft gilt somit der gleiche umweltbezogene 
Maßstab wie für die Anerkennung von Nebenprodukten, sodass die sich stellenden Rechts-
fragen in beiden Fällen parallel zu beantworten sind. Auch im Kontext des § 5 Abs. 1 Nr. 4 
KrWG kommt es daher nicht auf eine „vergleichende Sicherheitsbetrachtung“ im Sinne 
eines abstrakten Vergleichs der Anforderungen von Abfall- und Produktrecht an, sondern 
auf die konkreten, von dem Stoff oder Gegenstand ausgehenden Gefahren (s.  dazu 
Abschn. 1.2.3.2).

 c Praxisbeispiel Wird aus Alttextilien, die über eine Containersammlung erfasst 
wurden (zur Abfalleigenschaft s.  1.2.2.1), gebrauchsfähige Ware aussortiert, 
endet damit deren Abfalleigenschaft: Die Textilien durchlaufen mit dem Sortier-

47 So die herrschende Meinung, Jarass, NVwZ 2019, 1545 (1548); Petersen, in: Jarass/Petersen 
(Hrsg.), KrWG, §  5 Rn.  35; Hofmann, in: Schmehl/Klement, GK-KrWG, 2. Auflage 2019, §  5 
Rn. 20; zweifelnd Beckmann, in: Landmann/Röhner, Umweltrecht, Stand: 95. EL Mai 2021, § 5 
KrWG Rn. 38.
48 Jarass, NVwZ 2019, 1545 (1550); Beckmann, in: Landmann/Röhner, Umweltrecht, Stand: 95. EL 
Mai 2021, § 5 KrWG Rn. 44 f.
49 Petersen, in: Jarass/Petersen (Hrsg.), KrWG, § 5 Rn. 43.
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prozess ein Verwertungsverfahren, sie werden üblicherweise für bestimmte 
Zwecke (Bekleidung) verwendet, für sie besteht ein Markt und sie erfüllen  – 
ebenso wie die ursprüngliche Kleidung – die umweltbezogenen Anforderungen 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 und 4 KrWG.

Putzlappen, die häufig aus nicht mehr tragfähigen Alttextilien hergestellt 
werden, können nach hier vertretener Auffassung ebenfalls das Abfallende 
erreichen, sofern für sie ein Markt oder eine Nachfrage besteht und von ihnen 
keine Umweltgefahren ausgehen.

1.2.5  Exkurs: Nachweis der fehlenden Abfalleigenschaft bei 
exportierten Elektrogeräten und anderen Abfällen

Die Abgrenzung zwischen Abfällen und Produkten nach der Abfalldefinition und den sie 
flankierenden Regelungen über Nebenprodukte und das Ende der Abfalleigenschaft ist 
stark einzelfallabhängig. Das Abstellen auf das Verhalten bzw. den Willen des Besitzers 
durch den subjektiven Abfallbegriff ermöglicht in gewissem Umfang missbräuchliche 
Umgehungsstrategien und erschwert dadurch auch den Gesetzesvollzug. Missstände hat 
der europäische Richtliniengeber insbesondere im Bereich des Exports von gebrauchten 
Elektro- und Elektronikgeräten gesehen. In Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben 
enthält nun § 23 ElektroG i. V. m. Anlage 6 zu diesem Gesetz eine Vermutung für die Ab-
falleigenschaft gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte, bei denen es sich möglicher-
weise um Altgeräte handelt. Zur Widerlegung dieser Vermutung müssen – vereinfacht ge-
sagt  – Belege für die Funktionsfähigkeit des Geräts, welche vom Veranlasser der 
Beförderung zu prüfen ist, und weitere Dokumente vorgelegt werden können und ein an-
gemessener Beschädigungsschutz bei der Beförderung gewährleistet sein. Unter be-
stimmten Voraussetzungen gelten allerdings Ausnahmen vom Erfordernis der vollen 
Funktionsfähigkeit und dessen Nachweis, z. B. wenn Elektrogeräte im Rahmen der Ge-
währleistung mit der Absicht einer Wiederverwendung an einen ausländischen Hersteller 
zurückgesendet werden.

In eine ähnliche Richtung geht Art. 50 Abs. 4a der EU-Abfallverbringungsverordnung. 
Danach können die zuständigen Behörden zur Feststellung der Abfalleigenschaft neben 
Nachweisen über den Herkunfts- und Bestimmungsort des betreffenden Stoffes oder 
Gegenstandes auch „den Nachweis, dass es sich nicht um Abfälle handelt, gegebenenfalls 
einschließlich eines Nachweises der Funktionsfähigkeit“ verlangen. Diese Regelung be-
trifft alle Abfallverbringungen, ist also im Gegensatz zu § 23 ElektroG nicht auf den 
Export von Elektrogeräten beschränkt. Allerdings enthält Art. 50 Abs. 4a EU-Abfallver-
bringungsverordnung keine Vorgaben, wie der Nachweis der fehlenden Abfalleigenschaft 
zu erbringen ist, und bietet somit einen größeren Spielraum für eine sachgerechte Hand-
habung in der Praxis.

Die vorstehend genannten Vorschriften betreffen die Frage des Nachweises der Abfall- 
bzw. Produkteigenschaft. Sie liegen damit auf einer anderen Ebene als die bisher erörterten 
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materiellen Regelungen der §§ 3 Abs. 1, 4 und 5 KrWG. Wenngleich sie somit den Abfall-
begriff nicht modifizieren, kommt das praktische Ergebnis einer solchen Modifikation zu-
mindest nahe. Denn im Anwendungsbereich solcher Nachweisregelungen wird jedenfalls 
der Schwerpunkt bei der Abgrenzung zwischen Abfall und Produkt verschoben: Im 
Vordergrund stehen nicht mehr die Entledigungstatbestände der Abfalldefinition und die 
sie flankierenden Regelungen, sondern die Merkmale, an die nach den jeweiligen Normen 
der Nachweis des Fehlens der Abfalleigenschaft geknüpft ist. Da es sich dabei um objek-
tive Umstände wie die Funktionsfähigkeit handelt, während der materielle Abfallbegriff in 
erster Linie auf subjektive Umstände abstellt, besteht die Gefahr, dass im Ergebnis Stoffe 
und Gegenstände dem abfallrechtlichen Regime unterworfen werden, obwohl sie die 
rechtlichen Voraussetzungen eines Abfalls nicht erfüllen. Das erscheint systemwidrig – 
sollte die gegenwärtige Abfalldefinition mit ihrem stark subjektiven Einschlag tatsächlich 
zu kaum behebbaren Vollzugsdefiziten führen, wäre ein neuer, mehr an objektiven Krite-
rien orientierter Abfallbegriff die konsequentere und letztlich sachgerechtere Lösung.

1 Abfallbegriff – Beginn und Ende der Abfalleigenschaft
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2Einstufung von Abfällen

Joachim Wuttke

2.1  Einleitung

Abfalleinstufungssysteme können nach unterschiedlichen Prinzipien entwickelt und aus-
gestaltet werden. Dabei kann die Abfalleinstufung grundsätzlich stoffbezogen oder her-
kunftsbezogen unter Berücksichtigung von stoffinhärenten Gefahreneigenschaften und/
oder Risikobetrachtungen erfolgen.

Systematisch reine Ausprägungen sind in der Praxis aber kaum anzutreffen, sondern 
eher mehr oder weniger gemischte Systeme. So wurde das erste Abfalleinstufungssystem 
in Deutschland von den im Vollzug der Abfallwirtschaft tätigen Mitarbeitern in den Bun-
desländern aus praktischen Erwägungen heraus entwickelt. Die in der Praxis anfallenden 
Abfallströme wurden nach den gemeinsamen Merkmalen von Zusammensetzung und 
Herkunft für die jeweilige Abfallart nach einem numerischen Sortiersystem in Ober-
gruppe, Gruppe, Untergruppe und Abfallart gegliedert, wobei von der Obergruppe zur 
Abfallart hin eine immer präzisierendere Beschreibung erfolgte. Zusammenfassend galt 
für diese Auflistung, dass eine Abfallart durch Abfallschlüssel, Bezeichnung der Abfallart 
und Angabe der Herkunft charakterisiert ist. Das als LAGA-Abfallartenkatalog bezeich-
nete Abfalleinstufungssystem war weder strikt nach Gefährlichkeitskriterien noch strikt 
nach Herkunft, sondern in einem gemischten System nach den Merkmalen Zusammenset-
zung und Herkunft aufgebaut.1

J. Wuttke (*) 
SJW-Beratung, Berlin, Deutschland

1 LAGA 1992.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2022
P. Kurth et al. (Hrsg.), Praxishandbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft, 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-36262-1_2
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Dieses System kam in Deutschland bis Ende 1998 im abfallrechtlichen bzw. abfalltech-
nischen Vollzug zur Anwendung und wurde dann vom überwiegend herkunftsbezogen 
aufgebauten Europäischen Abfallverzeichnis (EAV) abgelöst, das mit der Abfallverzeich-
nisverordnung (AVV) ins nationale Recht2 umgesetzt wurde.

Im Bereich der grenzüberschreitenden Abfallverbringung wird seit Inkrafttreten der 
EG-Abfallverbringungsverordnung im Jahre 1994 parallel dazu ein überwiegend stoffbe-
zogen aufgebautes Abfalleinstufungssystem angewendet. Das zunächst nach Risiko drei-
gestufte System der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) mit einer Einstufung von Abfällen in die sogenannte Grüne, Gelbe und Rote 
Abfallliste3 wurde 2001 auf ein Zwei-Listen-System (Grüne und Gelbe Liste) umgestellt 
und mit einer Novelle des europäischen Abfallverbringungsrechts – der europäischen Ver-
ordnung über die Verbringung von Abfällen4 (VVA) – in europäisches Recht umgesetzt.

Damit kommen in der abfallwirtschaftlichen Praxis zwei auf unterschiedlichen Grund-
lagen beruhende Abfalllistensysteme zur Anwendung, die noch von einem weiteren Sys-
tem ergänzt werden, das auf dem Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsrechts5 aufbaut.

2.2  Europäisches Abfallverzeichnis

Das EAV ist maßgebend für die Abfallbezeichnungen in der EU. Stoffe oder Gegenstände 
werden allerdings nicht automatisch zu Abfall, wenn sie einer der Bezeichnungen im EAV 
oder aber der Grünen oder Gelben Liste zugeordnet werden können. Für die Einstufung 
als Abfall allein maßgebend ist die Erfüllung der Abfalldefinition gemäß EG-Abfallrah-
menrichtlinie (EG-AbfRRL)6 und/oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).7 Es ist 
somit entscheidend, ob der Besitzer einer beweglichen Sache oder eines Stoffes sich dieser 

2 Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 
10.12.2001, BGBl. I, S. 3379; zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1533).
3 Sogenannte Ampellisten der OECD entsprechend den Farben der Ampellichter.
4 Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 v. 14.06.2006 über die Verbringung von Abfällen, ABl. L 190 vom 
12.07.2006, S.  1, zuletzt geändert mit Delegierter Verordnung (EU) 2020/2174 der Kommission 
vom 19. Oktober 2020 zur Änderung der An-hänge IC, III, IIIA, IV, V, VII und VIII der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 des europäischen Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen, 
Abl. L 433 S. 11 vom 22.12.2020.
5 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz  – WHG) vom 31. Juli 2009, 
BGBl. I, S. 2585, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699).
6 Richtlinie 2008/98/EG v. 19.11.2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Ab-
fallrahmenrichtlinie), ABl. der EU, L 312, S. 3 v. 22.11.2008, in der jeweils geltenden Fassung.
7 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaf-
tung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz  – KrWG) v.  24.02.2012, BGBl. I, S.  212, 
v. 29.02.2012,. zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699).

J. Wuttke



29

entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Das EAV oder die AVV gilt für alle Ab-
fälle, ungeachtet dessen, ob sie zur Beseitigung oder zur Verwertung bestimmt sind.

Das Abfallverzeichnis muss regelmäßig überprüft und geändert werden, um sowohl der 
Dynamik des Standes der Technik in der Abfallwirtschaft, als auch dem wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritt Rechnung zu tragen. Ende 2014 wurde das EAV letztma-
lig novelliert.8 Diese Novelle des EAV war aufgrund von Veränderungen des als Grund-
lage genutzten Chemikalienrechts,9 insbesondere dem Erlass der EU CLP-Verordnung,10 
sowie abfallwirtschaftlicher und abfallrechtlicher Entwicklungen erforderlich.

2.2.1  Entstehung des Europäischen Abfallverzeichnisses

Gemäß den Vorgaben der Abfallrahmenrichtlinie hatte die Kommission der EU den Auf-
trag, bis April 1993 ein Verzeichnis von Abfallarten zu erstellen, um die Abfallarten euro-
paeinheitlich zu konkretisieren. Das mit Entscheidung 94/3/EG eingeführte erste Europä-
ische Abfallverzeichnis11 klassifizierte insgesamt 645 Abfälle. Ferner war gemäß der 
inzwischen in der Abfallrahmenrichtlinie aufgegangenen Richtlinie über gefährliche Ab-
fälle (EG-GefAbfRL) und auf der Grundlage der in dieser Richtlinie enthaltenen Anhänge 
I, II, und III von der Kommission unter Beteiligung des Technischen Anpassungsaus-
schusses eine Liste gefährlicher Abfälle aufzustellen. Beide Verzeichnisse wurden mit der 
2001 erfolgten Novelle in einem Verzeichnis zusammengeführt und die gefährlichen Ab-
fälle zusätzlich zum eindeutigen sechsstelligen Code besonders hervorgehoben mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichnet. Im Zuge der chemikalienrechtlichen und abfallrechtlichen 
Entwicklungen wurde 2014 mit Änderung des Anhangs III eine neue noch unvollständige 
Einstufungsgrundlage für die gefährlichen Abfälle12 geschaffen, die 2017 um das HP Kri-
terium ökotoxisch13 ergänzt und vervollständigt wurde.

8 Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG 
über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und Ra-
tes, Abl. L370. S. 44 vom 30.12.2014.
9 Die Ablösung des bisherigen Einstufungs- und Kennzeichnungssystems der EU wird durch die 
CLP-Verordnung (CLP = Classification, Labelling and Packaging im englischsprachigen Titel der 
Verordnung) geregelt.
10 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 v. 16.12.2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, EU ABl. L 353, S. 1, in der 
jeweils geltenden Fassung.
11 Entscheidung der Kommission 94/3/EG v.  20.12.1993 über ein Abfallverzeichnis gem. Art.  1 
Buchstabe a der Richtlinie des Rates 75/442 EWG über Abfälle, ABl. Nr. L 5 v. 07.01.1994.
12 Verordnung (EU Nr. 1357/2014) der Kommission zur Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 
über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, Abl. L 365, S. 89 vom 19.12.2014.
13 Verordnung (EU) 2017/997 des Rates vom 8. Juni 2017 zur Änderung von Anhang III der Richtli-
nie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die gefahrenrelevante 
Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“, ABl. L 150 vom 14.06.2017, S. 1.
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Bei der Entwicklung des EAVs wurde versucht, eine Regelung unter Berücksichtigung 
der national bestehenden Listen sowie in Abgleich mit der harmonisierten Nomenklatur 
des Zolltarifs und mit den bereits damals laufenden Arbeiten zur Abfallstatistik herbeizu-
führen. Zum damaligen Zeitpunkt kamen in den Mitgliedstaaten der EU sowohl eher her-
kunftsspezifische (beispielsweise in Frankreich) oder eher stoffspezifische (beispielsweise 
in Deutschland) Klassifikationssysteme zur Anwendung. Die systematischen Unterschiede 
der verschiedenen Staaten zur Klassifizierung von Abfällen und gefährlichen Abfällen 
waren deshalb erheblich. Die beiden extremen Pole bildeten entweder „Schadstofflisten“ 
wie im Anhang der Richtlinie über gefährliche Abfälle oder Abfallartenkataloge wie in 
Deutschland. Dazwischen bewegten sich Listen mit Einfügung zusätzlicher Kriterien, vor-
wiegend technologischer oder physikalisch-chemischer Art, sowie von Konzentrations-
grenzwerten oder der Verwertbarkeit des Abfalls.

2.2.2  Aufbau des Abfallverzeichnisses

In den Beratungen zu einem einheitlichen europäischen Abfallverzeichnis fiel dann letzt-
endlich die Entscheidung zu Gunsten eines überwiegend herkunftsspezifischen Systems. 
Dieses baut auf 20 Kapiteln auf, die ihrerseits wieder in überwiegend herkunftsspezifische 
Gruppen unterteilt sind. Jede Gruppe kann bis zu 99 spezifische Abfallschlüsselnummern 
oder Abfallcodes enthalten. Das Prinzip der herkunftsbezogenen Beschreibung im Euro-
päischen Abfallverzeichnis wird allerdings nicht konsequent durchgehalten, wie die mehr 
stoffbezogenen Kap. 13, 14 und vor allem Kap. 15 zeigen.

Von den Kapiteln bis hin zu den Abfallcodes erfolgt im AVV/EAV eine grundsätzlich 
immer präziser werdende Abfallbeschreibung. Die Abfallcodes werden durch eine sechs-
stellige Zahlenfolge repräsentiert, wobei die ersten zwei Stellen die Kapitelzugehörigkeit 
und die zweiten zwei Stellen die Zuordnung zu der Gruppe darstellen. Mit den beiden 
letzten Stellen wird dann die Abfallart endgültig bestimmt. Mit der Endzahl 99 werden 
Auffangcodes bezeichnet, unter denen Abfälle eingeordnet werden können, für die keine 
herkunftsspezifischen Codes vorhanden sind. Die Bezeichnungen dieser Codes werden im 
AVV/EAV um die Abkürzung „a.n.g.“ ergänzt, was „anderweitig nicht genannt“ bedeutet, 
jedoch bezieht sich das „a.n.g.“ nur auf die in einer Gruppe enthaltenen Abfallarten.

Den im AVV/EAV enthaltenen Abfallarten, in denen ähnliche Abfälle zusammenge-
fasst sind, werden die zu entsorgenden Abfälle zugeordnet. Obwohl die Bezeichnung der 
Abfallarten weitgehend nach stofflichen Kriterien erfolgt, sind die Abfallarten im  AVV/
EAV überwiegend herkunftsbezogen eingruppiert worden und können nur im Zusammen-
hang mit den herkunftsbezogenen Kapitel- und Gruppenbezeichnungen betrachtet werden.

2.2.2.1  Auf- und Abstufungsklausel
Die AVV enthält in § 3 Abs. 3 (EG-AbRRL Art. 7, Abs. 2 und 3) eine Klausel, mit der – in 
Ausnahmefällen – nicht gefährliche Abfälle zu gefährlichen Abfällen heraufgestuft, oder 
aber gefährliche Abfälle zu nicht gefährlichen Abfällen herabgestuft werden können.
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• Für eine evtl. Herabstufung von gefährlichen Abfällen hat der Abfallerzeuger oder -be-
sitzer der zuständigen Behörde im Mitgliedstaat geeignete Unterlagen vorzulegen, auf 
deren Basis eine Abstufung durch die Behörde erfolgen kann.

• Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten nicht gefährliche Abfälle zum gefährlichen 
Abfall heraufstufen, wenn eines oder mehrere der Gefährlichkeitskriterien aus Anhang 
III der EG-AbfRRL erfüllt sind.

Entsprechende Entscheidungen der Mitgliedstaaten sind der Kommission zu notifizieren, 
die prüft, ob es erforderlich ist, das Abfallverzeichnis erneut zu novellieren.

2.2.2.2  Generelle Definitionen
Die Anlage der AVV, die als Kernelement das Abfallverzeichnis enthält, trifft in Nr. 1 der 
Einleitung (Definitionen des EAVs) unter anderem folgende grundsätzliche Begriffsbe-
stimmungen im Sinne und für die Zwecke des Abfallverzeichnisses, die bedeutsam für die 
Anwendung sind:

• Gefährlicher Stoff
• jeder Stoff, der gemäß CLP als gefährlich eingestuft wurde oder künftig so einge-

stuft wird;
• Schwermetall
• jede Verbindung von Antimon, Arsen, Cadmium, Chrom(VI), Kupfer, Blei, Quecksil-

ber, Nickel, Selen, Tellur, Thallium oder Zinn sowie diese Stoffe in metallischer Form, 
sofern die Verbindung oder der Stoff als gefährliche eingestuft ist.

2.2.3  Klassifizierungsgrundlagen und Anwendung 
des Abfallverzeichnisses

Wie bereits dargestellt sind im AVV/EAV die Abfallarten überwiegend nach der Herkunft 
(z. B. Abfälle aus der Lederindustrie) eingestuft. Aus pragmatischen Gründen sind einige 
andere Abfälle nach der früheren Funktion des Produkts (beispielsweise Abfälle von als 
Lösemittel verwendeten organischen Stoffen oder Verpackungsabfälle) eingestuft, um die 
Zahl der Einträge im Katalog in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

2.2.3.1  Klassifizierungsgrundlagen
Die Einstufung von gefährlichen Abfällen im AVV/EAV lehnt sich stark an die Einstufung 
von Stoffen und Gemischen nach Chemikalienrecht an, obwohl dieses System nur be-
grenzt direkt auf Abfälle anwendbar ist. Es wurde grundsätzlich so vorgegangen, dass je-
der Stoff, der gemäß europäischem Chemikalienrecht als gefährlich eingestuft wurde, 
auch als gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte, sobald er zu Abfall wird. Das gleiche 
Prinzip gilt für Gemische.
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Im Rahmen der Überarbeitung der Gefährlichkeitskriterien in der EU wurde nur eine 
teilweise Harmonisierung des Abfallrechts mit dem Chemikalienrecht (CLP-Verord-
nung) vorgenommen. Es ist deshalb durchaus möglich, dass ein nach Chemikalienrecht 
gefährlicher Stoff als Abfall als nicht-gefährlich einzustufen ist,14 oder aber, dass ein nach 
Chemikalienrecht als nicht-gefährlich einzustufender Stoff aufgrund der Anwendung des 
Gefährlichkeitskriteriums „ökotoxisch“ (HP14) oder zusätzlicher abfallrechtlicher Ge-
fährlichkeitskriterien wie HP9 oder HP15 als gefährlicher Abfall einzustufen ist.15

Das EAV enthält deshalb einen dynamischen Verweis auf die Einstufung gefährlicher 
Stoffe gemäß der CLP. Der Verweis auf gefährliche Stoffe wurde so formuliert, dass künf-
tige Änderungen bei der Einstufung gefährlicher Stoffe in das Abfallverzeichnis übernom-
men werden können, ohne die Verabschiedung einer neuen Entscheidung erforderlich 
zu machen.

Hinsichtlich der Konzentrationsgrenzen wurde ein anderer Ansatz verfolgt. Änderun-
gen der einschlägigen Bestimmungen der CLP-Verordnung müssen in Form einer Ände-
rung von Anhang III der EG-AbfRRL aufgenommen werden.

Der Grund hierfür ist, dass Änderungen der Konzentrationsgrenzen und Änderungen 
der Eigenschaften, die einen Abfall zu einem gefährlichen Abfall machen, die Grundlage 
für die Einstufung sind und deshalb diese Änderungen explizit in einem formellen Verfah-
ren getroffen werden müssen. Bei der Festlegung der Grenzwerte in Anhang III der 
EG-AbfRRL wurden die einschlägigen Bestimmungen des europäischen Chemikalien-
rechts berücksichtigt.

Die 2016 novellierte AVV verweist hinsichtlich der Gefährlichkeitsmerkmale (HP) in 
§ 3 Abs. 2 auf Anhang III der EG-AbfRRL. Bei der Bewertung der Gefährlichkeitskrite-
rien HP4, HP6, und HP8 gelten Berücksichtigungsgrenzwerte für die einzelnen Stoffe 
gemäß Anhang III der AbfRRL. Ist im Abfall ein Stoff in einer Konzentration unterhalb 
des Berücksichtigungsgrenzwertes vorhanden, so wird er bei der Berechnung des Schwel-
lenwertes nicht berücksichtigt. Die Gefährlichkeitsmerkmale sind in der Tab. 2.1 aufge-
führt. Für das Kriterium HP 9 infektiös, welches nicht gemeinschaftlich festgelegt wurde, 
verweist die AVV in Nr. 2.2.1 ihrer Einleitung auf die Belastung von Abfällen mit den in 
entsprechenden Gesetzen16 aufgeführten gefährlichen Erregern.

14 So z. B. aufgrund des höheren Grenzwertes für „sensibilisierend“ (HP13).
15 Zur nationalen Festlegung von Eluateigenschaften und Schadstoffgehalten siehe: LAGA 2019.
16 Das Vorliegen der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 9 wird angenommen bei mit gefährlichen 
Erregern behafteten Abfällen gemäß § 17 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I, 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6a des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2229) ge-
ändert worden ist, sowie bei Abfällen mit Erregern (Ansteckungsstoffen) der Tierkrankheiten, die in 
der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Juli 2011 (BGBl. I S. 1404), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 29. Dezember 2014 
(BGBl. I, S. 2481) geändert worden ist, oder der Anlage zu § 1 der Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2011 (BGBl. I S. 252), die 
zuletzt durch Artikel 381 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, genannt werden.
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Tab. 2.1 Gefährlichkeitsmerkmale (HP) und Gefahrenhinweise gemäß Anhang III der EG- AbfRRL 
mit Grenzkonzentrationen bzw. Flammpunkt

HP Gefahrenhinweise ggf. Konzentrationswert
HP 1 H200 Instabil, explosiv

H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion
H202 Explosiv; große Gefahr durch Splitter, 

Spreng- und Wurfstücke
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck 

oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- 

und Wurfstücke
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion 

verursachen
HP 2 H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; 

Oxidationsmittel
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; 

starkes Oxidationsmittel
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel

HP 3 H220 Extrem entzündbares Gas
H221 Entzündbares Gas
H222 Extrem entzündbares Aerosol
H223 Entzündbares Aerosol
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar Flammpunkt < 60°

>55 und ≤75° für Gasöl, Diesel, 
leichtes Heizöl

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H228 Entzündbarer Feststoff
H242 Erwärmung kann Brand verursachen
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von 

selbst
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand 

geraten
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; 

kann in Brand geraten
H260 In Berührung mit Wasser entstehen 

entzündbare Gase, die sich spontan 
entzünden können

H261 In Berührung mit Wasser entstehen 
entzündbare Gase.

HP 4 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden

ΣStoffe ≥ 1 %; BG* = 1 %
[≥ 5 % ⇒ HP8]

H318 Verursacht schwere Augenschäden ΣStoffe ≥ 10 %; BG* = 1 %
H315 Verursacht Hautreizungen ΣStoffe ≥ 20 %; BG* = 1 %
H319 Verursacht schwere Augenreizung ΣStoffe ≥ 20 %; BG* = 1 %

(Fortsetzung)
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Tab. 2.1 (Fortsetzung)

HP Gefahrenhinweise ggf. Konzentrationswert
HP 5 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in 

die Atemwege tödlich sein
10 %

H335 Kann die Atemwege reizen 20 %
H370 Schädigt die Organe 1 %
H371 Kann die Organe schädigen 10 %
H372 Schädigt die Organe 1 %
H373 Kann die Organe schädigen 10 %

HP 6 H300 Lebensgefahr bei Verschlucken 0,1 % (akut 1)
0,25 % (akut 2); BG* = 0,1 %

H301 Giftig bei Verschlucken 5 %; BG* = 0,1 %
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 25 %; BG* = 1 %
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt 0,25 % (akut 1)

2,5 % (akut 2); BG* = 0,1 %
H311 Giftig bei Hautkontakt 15 %; BG* = 0,1 %
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt 55 %; BG* = 1 %
H330 Lebensgefahr bei Einatmen 0,1 %; BG* = 0,1 %
H331 Giftig bei Einatmen 3,5 %; BG* = 0,1 %
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 22,5 %; BG* = 1 %

HP 7 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen 1 %
H350 Kann Krebs erzeugen 0,1 %

HP 8 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden

ΣStoffe H314 (1a, 1b, 1c) ≥ 5 %; 
BG* = 1 %

HP 10 H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder 
das Kind im Mutterleib schädigen

0,3 %

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigen oder das Kind im 
Mutterleib schädigen

3 %

HP 11 H340 Kann genetische Defekte verursachen 0,1 %
H341 Kann vermutlich genetische Defekte 

verursachen
1 %

HP 12 EUH029 Entwickelt bei Berührung mit Wasser 
giftige Gase

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige 
Gase

EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr 
giftige Gase

HP13 H317 Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen

≥ 10 %

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige 
Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen

≥ 10 %

(Fortsetzung)

J. Wuttke



35

Tab. 2.1 (Fortsetzung)

HP Gefahrenhinweise ggf. Konzentrationswert
HP 14 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen ≥ 25 %

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung

100 × Σc (H410)) + 10 × Σc 
(H411) + Σc (H412) ≥ 25 %
für eine oder mehrere aquatische 
chronische 1,2 und 3 Stoffe**):
Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c 
H412 + Σ c H413 ≥ 25 %
für eine oder mehrere aquatische 
chronische 1,2, 3 und 4 
Stoffe***)

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, 
mit langfristiger Wirkung

H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die 
Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren 
Atmosphäre

≥ 0,1 %

HP 15 H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer
EUH001 In trockenem Zustand explosiv.
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden
EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter 

Einschluss

Σ = Summe c = Konzentration
*BG = Berücksichtigungsgrenzwert
**der Berücksichtigungsgrenzwert für als H410 eingestufte Substanzen ist 0.1 % und für als H411 
oder H412 eingestufte Substanzen ist 1 %
***der Berücksichtigungsgrenzwert für als H410 eingestufte Substanzen ist 0.1 % und für als H411, 
H412 oder H413 eingestufte Substanzen ist 1 %

Ein Abfall wird im Abfallverzeichnis als gefährlich eingestuft, wenn dieser Abfall rele-
vante gefährliche Stoffe enthält, aufgrund derer er eine oder mehrere der in Anhang III der 
EG-AbfRRL aufgeführten Gefährlichkeitskriterien HP 1 bis HP 8 oder HP 10 bis HP 15 
aufweist. Das Vorliegen des Gefährlichkeitskriteriums HP 9 wird angenommen bei mit 
gefährlichen Erregern behafteten Abfällen gemäß Infektionsschutzgesetz oder der Verord-
nung über anzeigepflichtige Tierseuchen.

Eine gefahrenrelevante Eigenschaft kann anhand der Konzentrationen von Stoffen im 
Abfall gemäß Anhang III der EG-AbfRRL oder sofern die CLP-Verordnung nichts ande-
res bestimmt anhand einer Prüfung im Einklang mit der REACH-Verordnung oder anhand 
anderer international anerkannter Prüfmethoden und Leitlinien bewertet werden, wobei 
Art. 7 der CLP-Verordnung in Bezug auf Tierversuche und Versuche am Menschen zu 
berücksichtigen ist.

In Deutschland sind darüber hinaus Abfälle, bei denen mindestens eine der in Anhang 
IV der EG-POP-Verordnung genannten Konzentrationsgrenzen für persistente organische 
Schadstoffe erreicht oder überschritten ist, gemäß der POP-Abfall-Überwachungsverord-
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nung17 als überwachungsbedürftig einzustufen. Dies gilt für die folgenden Abfallschlüs-
selnummern der AVV: 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 17 02 03, 17 06 04, 17 09 04, 19 10 
04, 19 10 06 und 20 01 36, sofern sie aus POPs bestehen, diese enthalten oder durch sie 
verunreinigt sind.

Die in Anhang III der EG-AbfRRL festgelegten Konzentrationsgrenzwerte gelten für 
reine Metalllegierungen in massiver Form nur dann, sofern diese durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind.

Bei der Feststellung der gefahrenrelevanten Eigenschaften von Abfällen können die 
folgenden Anmerkungen in Anhang VI der CLP-Verordnung berücksichtigt werden:

• die in Anhang VI in Ziffer 1.1.3.1 genannten Anmerkungen zur Identifizierung, Einstu-
fung und Kennzeichnung von Stoffen: Anmerkungen B, D, F, J, L, M, P, Q, R und U,

• die in Anhang VI in Ziffer 1.1.3.2 genannten Anmerkungen zur Einstufung und Kenn-
zeichnung von Gemischen: Anmerkungen 1, 2, 3 und 5.

Nach der Bewertung der gefahrenrelevanten Eigenschaften eines Abfalls im Einklang mit 
den vorgenannten Verfahrensschritten wird dem Abfall ein passender Eintrag (gefährlich 
oder nicht gefährlich) aus dem Abfallverzeichnis zugewiesen. Bei der Einstufung nach HP 
4 und HP 8 kommt einem pH-Wert ≤ 2 oder einem pH-Wert ≥ 11,5 Indizwirkung zu.

Die überwiegende Zahl der gefährlichen Abfälle erfüllt immer ein Gefahrenmerkmal 
und ist deshalb generell und ohne Prüfung als gefährlicher Abfall18 eingestuft. Beispiele 
hierfür sind:

06 01 02* Salzsäure
14 06 01* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW
16 01 06* Ölfilter

Es liegt auf der Hand, dass die Grenzwerte (vergl. Tab. 2.1) vor allem für solche Abfälle 
wichtig sind, die in Form von „Spiegeleinträgen“ gelistet sind. Diese Abfälle können je 
nach den Umständen ihres Anfalls gefährlich oder ungefährlich sein und sind im Verzeich-
nis durch mindestens zwei Einträge gekennzeichnet, und zwar durch einen für den gefähr-
lichen und einen für den nicht gefährlichen Abfall.

17 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2644), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2232).
18 Diese Abfälle werden auch als absolut gefährlich bezeichnet; wie es auch Einträge gibt die gene-
rell als nicht gefährlich eingestuft sind und die als absolut ungefährlich bezeichnet werden.
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Beispiel für alternative Einträge, bei denen die Zuordnung des Abfalls zu den 
korrespondierenden Abfallarten davon abhängig ist, ob der Abfall „gefährliche Stoffe“ 
enthält oder nicht

17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen ◄

Beispiel für alternative Einträge, bei denen die Zuordnung des Abfalls zu den 
korrespondierenden Abfallarten davon abhängig ist, ob der Abfall bestimmte, in der 
Abfallbezeichnung genannte, gefährliche Inhaltsstoffe enthält oder nicht

06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen ◄

Die Beispiele zeigen, dass die oben genannten generellen Definitionen dabei eine we-
sentliche Rolle spielen. Es werden aber auch konkret bestimmte Inhaltsstoffe wie Cyanide 
genannt.

Beispiel für Einträge die einen multiplen Bezug auf mehrere korrespondierende 
Abfallarten aufweisen; die Zuordnung ist abhängig von der spezifischen Abfallherkunft 
oder bestimmten Abfalleigenschaften sowie den enthaltenen gefährlichen Stoffen

06 03 11* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten
06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten
06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 
06 03 13 fallen ◄

2.2.3.2  Zuordnung eines Abfalls zur Abfallart
Die richtige Zuordnung eines konkreten Abfalls zu einem Abfallschlüssel oder Abfallcode 
des EAV/AVVs, d. h. zu einer der 842 Abfallarten, von denen 408 als gefährlich gelten, ist 
aus zwei Gründen von großer Bedeutung, weil:

• mit der im Genehmigungsbescheid von Abfallentsorgungsanlagen enthaltenen Positiv-
liste zugelassener Abfallarten die möglichen Entsorgungswege vorgegeben sind, und

• für als gefährlich eingestufte Abfälle das Verfahren der Vorab- und Verbleibkontrolle 
der Nachweisverordnung19 zum Tragen kommt.

Bei der Zuordnung eines Abfalls zu einer Abfallart ist die Branche oder der Herstellungs-
prozess, in dem der Abfall angefallen ist, entscheidend. Das abgestufte Verfahren der Zu-
ordnung ist in der Einleitung des Abfallverzeichnisses beschrieben und in Abb. 2.1 dar-
gestellt.

19 Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen (Nachweisverordnung – 
NachweisV) v. 20.10.2006, BGBl. I, S. 2298, in der jeweils geltenden Fassung.
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Abb. 2.1 Generelles Abfallzuordnungsschema

Das Abfallverzeichnis kennt jedoch auch Abweichungen von dieser strikten Vorgabe. 
Bei 19 Gruppen des Abfallverzeichnisses in den Kap. 6 und 7 welche das Kürzel HZVA 
(Herstellung, Zubereitung, Verwendung, Anwendung) in der Gruppenüberschrift aufwei-
sen, können den Abfallarten der entsprechenden Gruppen auch Abfälle aus der Zuberei-
tung, der Verwendung und Anwendung zugeordnet werden. Ferner können den Abfallar-
ten der beiden Gruppen 1908 und 1912 die ein „a.n.g“ in der Gruppenüberschrift aufweisen 
Abfälle unabhängig von der Herkunft zugeordnet werden. Anhand der folgenden konkre-
ten Beispiele wird diese Vorgehensweise noch einmal verdeutlicht.

Beispiel 1:
Aluminiumsalzschlacken

 1. Zuordnung zur Kapitelüberschrift „10 Abfälle aus thermischen Prozessen“
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 2. Zuordnung zur Gruppenüberschrift „10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium- 
Metallurgie“

 3. Zuordnung zur Abfallart „10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze“
Beispiel 2:
Einwegpaletten

 1. Zuordnung zu den Kap. 1 bis 11 und 16 bis 19 ist nicht zielführend
 2. Zuordnung zur Kapitelüberschrift „15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wisch-

tücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)“
 3. Zuordnung zur Gruppenüberschrift „15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt 

gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)“
 4. Zuordnung zur Abfallart „15 01 03 Verpackungen aus Holz“

Beispiel 3:
Ölfilter aus Kraftfahrzeugen

 1. Zuordnung zu den Kap. 1 bis 11 und 16 bis 19 ist nicht zielführend
 2. Zuordnung zu den Kap. 12 bis 14 ist nicht zielführend
 3. Zuordnung zur Kapitelüberschrift „16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis 

aufgeführt sind“
 4. Zuordnung zur Gruppenüberschrift „16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträ-

ger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Alt-
fahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)“

 5. Zuordnung zur Abfallart „16 01 07 Ölfilter“
Beispiel 4:
Fettabscheiderabfälle aus Kantinenbetrieben

 1. Zuordnung zu den Kap. 1 bis 17 und 19 ist nicht zielführend
 2. Zuordnung zur Kapitelüberschrift „19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öf-

fentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke“

 3. Zuordnung zur Gruppenüberschrift „19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanla-
gen a. n. g.“

 4. Zuordnung zur ungefährlichen Abfallart „19 08 09 Fett- und Ölmischungen aus Öl-
abscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten“

 c Praxishinweis Sofern sich die Zuordnung eines Abfalls zur Abfallart als schwie-
rig erweist, empfiehlt es sich Kontakt zur Erzeugerbehörde aufzunehmen, um 
die Einstufung mit dieser abzustimmen oder ggf. gemeinsam zu treffen. Bitten 
Sie ferner die Behörde, Ihnen die getroffene Zuordnung schriftlich zu be-
stätigen.

2.2.3.3  Zuordnung von Abfällen zu Spiegeleinträgen
AVV und EAV enthalten Spiegeleinträge mit 178 gefährlichen Abfallarten, die zu Proble-
men durch unterschiedliche Interpretationen hinsichtlich der Einstufung führen können, 
denn es gibt keine bundeseinheitliche Vollzugspraxis. Grundsätzlich ist hinsichtlich der 
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Zuordnung eines Abfalls zur gefährlichen oder nicht gefährlichen Abfallart eines Spiegel-
eintrages die Definition für gefährliche Abfälle zugrunde zu legen. Nach § 3 Nr. 5 KrWG 
werden Abfälle durch Rechtsverordnung gem. § 48 Satz 2 KrWG bestimmt. Dies ist mit 
Erlass der AVV erfolgt, die durch Verweis auf die Definition für gefährliche Abfälle gemäß 
der EG-AbfRRL und die dort in Anhang III genannten Gefährlichkeitskriterien zurück-
greift. Dies bedeutet:

• Ein Abfall ist der gefährlichen Abfallart zuzuordnen, sobald ein Gefährlichkeitskrite-
rium erfüllt ist.

• Ein Abfall kann nur der nicht als gefährlich gekennzeichneten Abfallart zugeordnet 
werden, wenn plausibel nachgewiesen wird, dass alle Gefährlichkeitskriterien nicht 
erfüllt sind.

Abfälle sind gemäß § 2 AVV vom Erzeuger, Besitzer, Händler, Makler, Transporteur so-
wie Entsorger den in der Anlage zur AVV genannten Abfallarten zuzuordnen. Sollte eine 
der o. g. Personen eine Einstufung zu dem nicht als gefährlich gekennzeichneten Schlüssel 
des Spiegeleintrags vornehmen wollen, hat sie dies durch Vorlage geeigneter Nachweise 
zu untermauern, es sei denn aus der Vollzugserfahrung liegen entsprechende Informatio-
nen bereits vor. Diese Regelvermutung basiert auf dem allgemeinen umweltpolitischen 
Vorsorgeprinzip und findet seine Entsprechung in vielen umweltrechtlichen Regelungen. 
Das gilt beispielsweise auch für das inzwischen ebenfalls sehr stark auf europäischem 
Gefahrstoffrecht aufbauende Wasserrecht. Hier werden Stoffgemische von weitgehend 
unbekannter Zusammensetzung vorsorglich als wassergefährdend eingestuft.

Ein abstraktes Potenzial zur Gefährdung der im Abfallrecht genannten Schutzgüter 
dürfte in der Regel insbesondere bei Abfällen aus dem industriellen und gewerblichen 
Bereich gegeben sein. Dabei ist es notwendig, einen Maßstab festzulegen, bei welchen 
Abfällen dieses Gefährdungspotenzial besteht und demzufolge besondere Anforderungen 
an ihre Entsorgung und Überwachung zu stellen sind. Nach übereinstimmender Meinung 
in der Literatur20 ist hierfür weniger auf die ordnungsgemäße Entsorgung verbunden mit 
den hierfür getroffenen Vorkehrungen abzustellen, als vielmehr auf die nachlässige, un-
sachgemäße oder illegale Handhabung des Abfalls.

Basierend auf diesen Grundaussagen erfolgt die Zuordnung eines konkreten Abfalls zu 
einer der beiden Abfallarten eines Spiegeleintrags nach einem abgestuften Verfahren. Zu-
nächst wird der Abfall einem Spiegeleintrag zugeordnet und danach wird schrittweise 
geprüft, inwieweit vorliegende Erkenntnisse über die gefahrstoffrechtliche Einstufung und 
Kennzeichnung des Abfalls, nach abfallspezifischen Regelvermutungen, aus der Durch-
führung einer Deklarationsanalyse – ohne Durchführung zusätzlicher, aufwendiger che-

20 Wendenburg, in: von Lersner/ders., Recht der Abfallbeseitigung, Rn. 9 zu § 41; Paetow, in: Kunig/
ders./Versteyl, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Rn. 12 zu § 41; Jung/Winter, in: Birn (Hrsg.), 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in der betrieblichen Praxis, Anm. 1 zu § 41 KrW-/AbfG; 
Donner/Röckeisen, in: Jarass/Petersen/Weidemann, KrW-/AbfG, B100 § 41 Rn. 230.
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Abb. 2.2 Abfallzuordnung bei unbekannter Abfallzusammensetzung

mischer Analysen – eine abschließende Zuordnung des Abfalls zulassen (vgl. Abb. 2.2). 
Es kann wie folgt in einem abgestuften Verfahren vorgegangen werden:

 1. Zuordnung des Abfalls aufgrund von Erfahrungswerten
 2. Zuordnung des Abfalls aufgrund von vorliegenden Erfahrungen (Regelvermutung)
 3. Zuordnung des Abfalls aufgrund von Kenntnissen des Produktionsprozesses und der 

Abfallentstehung
 4. Zuordnung des Abfalls aufgrund von Plausibilitätsbetrachtungen hinsichtlich des Ge-

halts an gefährlichen Inhaltsstoffen (Konzentrationswerte)
 5. Zuordnung des Abfalls aufgrund chemisch-analytischer Untersuchung

2 Einstufung von Abfällen
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Der chemisch-analytische Nachweis für das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von 
gefährlichen Stoffen im Abfall erfordert grundsätzlich umfangreiche und komplizierte 
Untersuchungen, die bei der Untersuchung des fast überwiegend heterogenen Gemischs 
Abfall Probleme bereiten. Ein Problem stellt die repräsentative Probenahme dar, die in der 
Kette Probenahme – Probenaufbereitung – Analytik mit dem größten zudem noch schlecht 
zu beziffernden Fehler behaftet ist und gemäß Fehlerfortpflanzungsgesetz den Gesamtfeh-
ler dominiert. Um eine Probe zu ziehen, deren Eigenschaften weitestgehend den Durch-
schnittseigenschaften des Abfalls entsprechen, sind deshalb entsprechende Probenahme-
vorschriften21 zu beachten.

Von den Methoden zur Bestimmung von Gefahreneigenschaften sind nur wenige, wie 
die Bestimmung von Flammpunkt, der Gasbildungsrate oder dem pH-Wert, unmittelbar 
heranziehbar; so ist es nahezu ausgeschlossen im täglichen abfalltechnischen Vollzug 
beispielsweise die CMR-Kriterien (kanzerogen, mutagen und reproduktionstoxisch) 
chemisch- analytisch zu bestimmen.

Diese Nachweise sind aber häufig aufgrund des fachlichen Erkenntnisstandes entbehr-
lich. Meist liegen ausreichend fachliche Informationen vor, die es gestatten, in Kenntnis 
der Herkunft oder des ehemaligen Verwendungszwecks einer beweglichen Sache, die zu 
Abfall geworden ist, das Vorliegen von gefährlichen Stoffen zu bestimmen und damit den 
Abfall einer Abfallart eines Spiegeleintrags zuzuordnen.

 c Praxishinweis Bei Zweifeln hinsichtlich der Einstufung zu einem Spiegelein-
trag sollte der Abfallerzeuger die zuständige Behörde konsultieren.

2.3  Abfalllistensystem gemäß EU-Abfallverbringungsrecht

Die Abfalleinstufung in das Listensystem der VVA, die Grünen und Gelben Abfalllisten 
der OECD, die wiederum auf den Abfalllisten des Basler Übereinkommens22 beruhen, 
erfolgt stoffbezogen. Die Abfälle werden entsprechend ihrer stofflichen Zusammenset-
zung gruppiert in

• Metallabfälle und metallhaltige Abfälle,
• vorwiegend anorganische Abfälle, die Metalle und organische Stoffe enthalten können,
• vorwiegend organische Abfälle, die Metalle und anorganische Stoffe enthalten kön-

nen, sowie
• Abfälle, die sowohl anorganische als auch organische Stoffe enthalten können.

21 LAGA 2002.
22 Basler Übereinkommen v. 22.03.1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung; amtliche deutsche Übersetzung veröffentlicht im Zustim-
mungsgesetz zum Basler Übereinkommen v. 30.09.1994, BGBl. II, S. 2703, geändert durch Be-
schlüsse v. 22.09.1995 und v. 27.02.1998 (BGBl. II 2002, S. 89), v. 09. bis 13.12.2003 (BGBl. II 
2003, S. 1626) und v. 25. bis 29.10.2004 (BGBl. II 2005, S. 1122), in der jeweils geltenden Fassung.
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Die VVA bietet die Möglichkeit, Abfälle oder Abfallgemische, die bisher nicht gelistet 
sind, ergänzend zu der Grünen Liste (Anhang III der VVA) und der Gelben Liste (Anhang 
IV der VVA) in drei weiteren Anhängen aufzuführen:

• Anhang III A für Mischungen grüner Abfälle
• Anhang III B für zusätzliche grüne Abfälle
• Anhang IV A für zusätzliche gelbe Abfälle

Diese Option wurde bisher genutzt, um Mischungen in Anhang III A sowie einige Abfall-
ströme in Anhang III B zu listen.

 c Praxishinweis Eine regelmäßig aktualisierte und konsolidierte Version der Ab-
falllisten der VVA ist auf der Webseite des Umweltbundesamtes23 oder der Web-
seite des Autors24 abrufbar.

Da die Einstufung von Abfällen in die Abfalllisten der VVA stoffbezogen erfolgt, haben 
vereinzelte Herkunftsnennungen nur hinweisenden Charakter.

 c Praxisbeispiel Kunststoff-Aluminium-Verbundfolien aus Verpackungen: Kunststoff- 
Aluminium- Verbundfolien aus Verpackungen, die nicht aus der Vorbehandlung von Flüs-
sigkeitsverpackungen stammen, können dem Unteranstrich „Nichttrennbare Kunststoff- 
Aluminium- Fraktion“ des Abfallschlüssels B3026 … „Abfälle aus der Vorbehandlung 
gebrauchter Flüssigkeitsverpackungen …“ des Anhangs III zugeordnet werden. Hierfür 
sprechen der Stoffbezug, der den Abfalllisten zugrundeliegenden Risikoansatz der VVA, 
sowie das Gleichbehandlungsprinzip.

Hintergrund für die Übernahme der auf den Anlagen VIII und IX des Basler Überein-
kommens basierenden OECD-Abfalllisten in die entsprechenden Anhänge der VVA war 
der allgemeine Wunsch zur möglichst weitgehenden weltweiten Harmonisierung der in 
der grenzüberschreitenden Abfallverbringung zur Anwendung kommenden Abfalllisten-
systeme. Die OECD hat deshalb auf das Einstufungssystem des Basler Übereinkommens 
zurückgegriffen und dieses mit wenigen Ergänzungen oder Veränderungen übernommen. 
Die EU hat dann das OECD-System in die VVA übernommen und weiter ergänzt.

Damit unterscheidet sich dieses Klassifizierungssystem grundlegend von demjenigen 
des Europäischen Abfallverzeichnisses. Auch bei der Einreihung in die Grüne oder Gelbe 
Abfallliste kommt eine andere Systematik als im EAV zum Tragen, denn bei den Listen 
der VVA erfolgt diese Einstufung unter Anwendung einer Risikobetrachtung, während 
beim Europäischen Abfallverzeichnis die Einstufung als gefährlich fast ausschließlich 
durch Anwendung der stoffinhärenten Gefahreneigenschaft ohne Durchführung einer Ri-
sikobetrachtung erfolgt.

23 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2503/dokumente/konsolidierte_ab-
falllisten_de_1-2021.pdf, aufgerufen am 23.07.2021.
24 www.waste-move.eu.
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Vor der Einreihung in das Listensystem der VVA wird zunächst in einem ersten Schritt 
geprüft, ob Abfälle ein Gefährlichkeitskriterium aufweisen – vergleichbar mit der Vorge-
hensweise im EAV oder der AVV. In einem zweiten Schritt wird abweichend von EAV/
AVV zusätzlich noch eine Risikoabschätzung durchgeführt. Wesentliche Grundlage hier-
für ist Anlage  6 des OECD-Ratsbeschlusses C(2001)107/endgültig,25 die sogenannten 
„Kriterien für den OECD-Risikoansatz“, der unverändert aus der Vorläuferregelung 
C(92)39/endgültig übernommen wurde.

Auf dieser Grundlage wird geprüft, ob der in Rede stehende Abfall im vorhandenen 
physikalischen Zustand eine Gefährdung aufweist. Mit anderen Worten: Es muss geschätzt 
werden, ob die mit dem Material verbundene gefährliche Eigenschaft ein Risiko darstellt. 
Beispielsweise ist für Metall in massiver Form das Gefährlichkeitskriterium „toxisch beim 
Einatmen oder Verschlucken“ nicht anwendbar.

Andererseits können aber auch Abfälle, die kein Gefährlichkeitskriterium aufweisen, 
aufgrund abfallwirtschaftlicher Kriterien auf die Gelbe Liste gesetzt werden. Das Chapeau 
der Grünen Liste (einleitender Satz über der Grünen Liste) und die erläuternde Fußnote 
zum „Dispersionsrisiko“ geben weitere Hinweise hinsichtlich der Anwendung der Abfall-
einstufung im Abfalllistensystem der VVA. Danach dürfen Abfälle nicht als „Grün“ einge-
stuft werden, wenn aufgrund der Kontaminierung durch andere Materialien die Risiken im 
Zusammenhang mit den Abfällen soweit erhöht sind, dass unter Berücksichtigung der Ge-
fährlichkeitskriterien gemäß Anhang III der AbfRRL, die Anwendung des Verfahrens der 
schriftlichen Notifizierung und Zustimmung angemessen erscheint, oder die umweltge-
rechte Verwertung der Abfälle verhindert wird.

 c Praxishinweis Hilfestellungen zur Einstufung in das Listensystem anhand von 
Beispielen bieten die Hessische Abfalltransportdatenbank26 sowie die Anwen-
dungshinweise zu den Anhängen III bis V der VVA aus dem Bundes- 
Abfallwirtschaftsplan 2017 – Teil 2 des österreichischen Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.27

Als Konsequenz aus den unterschiedlichen Klassifizierungsgrundlagen führt dies so-
wohl dazu, dass die Grüne Liste Abfälle auflistet, die stoffinhärente gefährliche Eigen-
schaften aufweisen, als auch dazu, dass nicht gefährliche Abfälle auf der Gelben Liste 
aufgeführt werden und somit bei der grenzüberschreitenden Verbringung (zur Verwertung) 
der Vorab-Kontrolle unterliegen. Beispiele für die unterschiedliche Einstufung in das Lis-
tensystem der VVA und der AVV sind in Tab. 2.2 aufgeführt.

25 Beschl. des OECD-Rates C(2001)107/endgültig zur Änderung des Beschl. C(92)39 endgültig über 
die Überwachung der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen zur Verwertung, in der je-
weils geltenden Fassung; von der OECD nur in den Amtssprachen Englisch und Französisch publi-
ziert, deutsche Übersetzung siehe Wuttke 2021, S. 475 ff.
26 Abgerufen am 23.07.2021 unter: https://abfalltransportdatenbank.hlnug.de/.
27 Herunterladbar unter: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/aws/bundes_awp/bawp.
html abgerufen am 23.07.2021.
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Tab. 2.2 Unterschiede in der Abfalleinstufung auf Basis des Risikoansatzes (Beispiele)

Abfallbezeichnung
VVA-Code EAV/AVV-Code
Gelb Grün gefährlich nicht gefährlich

Klärschlamm (Abwasserschlamm) AC 
270

19 08 09

Hausmüll Y46 20 01 03
Schweinemist, Fäkalien AC260 02 01 06 

20 03 04
Abfälle von behandeltem Kork und behandeltem 
Holz

AC170 03 03 01#)
03 01 05

Strahlmittelabfälle AB130 12 01 17
Verbrauchte Katalysatoren B1120 16 08 02*
Autokatalysatoren im Metallgehäuse B1130 16 07 08*

#) aufgrund des Herkunftsbezugs gibt es weitere Einträge zu Holzabfällen im EAV, u. a. auch die 
Spiegeleinträge 03 01 04*, 150110*, 170204* und 191206* die zur Altholzklasse A IV der Altholz-
verordnung gehören; die VVA stuft aber alle mehr als mechanisch behandelten Hölzer als gelb ein

28 Beschluss BC-14/12: „Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention“, abrufbar 
unter: http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14.

Im Folgenden werden Beispiele für die Zuordnung von Abfällen anhand der dargestell-
ten Grundlagen und Zuordnungssystematik zur Grünen Liste genannt.

 c Praxisbeispiele Autokatalysatoren und Industriekatalysatoren

Platinhaltige gebrauchte Autokatalysatoren können dem Eintrag B1130 der VVA bei 
gleichzeitiger Einstufung in den EAV-Schlüssel 16 08 07* zugeordnet werden, da bei die-
sen kein Dispersionsrisiko vorliegt.

Eine Einstufung in die Gelbe Liste A 2030 kommt für verbrauchte metallhaltige Kataly-
satoren nur dann in Betracht, wenn diese beispielweise mit halogenierten oder entzündli-
chen Lösemitteln beladen sind oder das Metall pyrophore (selbstentzündliche) Eigen-
schaften aufweist und damit das Chapeau der Grünen Liste erfüllt ist, d. h. das Risiko 
erhöht wird.

Industriekatalysatoren wie beispielweise Nickelkatalysatoren aus der Speiseölhydrierung, 
dem Reforming oder der Ammoniaksynthese, Samariumoxidkatalysatoren aus der Hydrier-
ung und Dehydrierung von Alkohol oder Lanthankatalysatoren aus dem Cracken von Petro-
leum sind, sofern sie nicht anderweitig kontaminiert sind, dem Eintrag B1120 der VVA zuzu-
ordnen bei gleichzeitiger Einstufung in den EAV/AVV-Schlüssel 16 08 02* oder 16 08 03.

2.3.1  Neueinstufung von Kunststoffabfällen

Gemäß Beschluss 12 der 14. Vertragsstaatenkonferenz (VSK) des Basler Übereinkom-
mens28 können zukünftig nur noch sortenreine Abfälle und so gut wie störstofffreie Mi-
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schungen aus den Kunststoffen Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Polyethylent-
erephthalat (PET), die nachweislich zum Recycling bestimmt sind, mit anderen Ländern 
frei gehandelt werden. Gefährliche Kunststoffabfälle und solche, die sich kaum recyceln 
lassen, unterliegen den Vorgaben des Basler Übereinkommens und können somit nur mit 
Zustimmung der Behörden der Export- und der Importstaaten verbracht und umweltge-
recht entsorgt werden. Mit der Neuregelung gibt es im Basler Übereinkommen einen mul-
tiplen Spiegeleintrag zu Kunststoffabfällen. Neben dem neuen Eintrag B 3011 in Anlage 
IX, der den alten Eintrag B3010 ersetzt, gibt es in Anlage VIII einen neuen Eintrag A3210 
für gefährliche Kunststoffabfälle, sowie in Anlage II einen neuen Eintrag Y48 für nicht 
gefährliche, aber überwachungsbedürftige Kunststoffabfälle.

Mit Beschluss vom 7. September 202029 wurden die Anhänge 3 und 4 des OECD- 
Ratsbeschlusses geändert, allerdings gab es keinen Konsens unter den OECD Mitglieds-
ländern die Baseleinträge zu übernehmen. Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2020/2174 
vom 19. Oktober 202030 wurden angepasste Einträge in die VVA übernommen, und zwar 
jeweils unterschiedliche Einträge für die Verbringung innerhalb der EU, der OECD und 
für Drittstaaten.

Die Neuregelung in der EU umfasst für Verbringungen zur stofflichen und energeti-
schen Verwertung innerhalb der Gemeinschaft einen angepassten Eintrag EU3011 für 
nicht gefährliche Kunststoffabfälle, einen aus dem OECD-Beschluss stammenden Eintrag 
AC300 für gefährliche Kunststoffabfälle und einen Eintrag EU48 für nicht gefährliche 
aber überwachungsbedürftige Kunststoffabfälle.

Seit 1. Januar 2021 unterliegt die Ausfuhr von Kunststoffabfällen der Einträge AC300 
und Y48 aus der Union in Länder, für die der OECD-Beschluss gilt, sowie die Einfuhr 
solcher Kunststoffabfälle aus OECD-Ländern in die Union dem Verfahren der vorherigen 
schriftlichen Notifizierung und Zustimmung. Gemäß Art. 36 Abs. 1 Buchstaben a und b 
und Anhang V der VVA wird die Ausfuhr von Kunststoffabfällen der Einträge A3210 und 
Y48 in Drittländer, für die der OECD-Beschluss nicht gilt, verboten. Die Einfuhr solcher 
Abfälle in die EU ist notifizierungspflichtig.

Die Ausfuhr von in den Anhängen III und IIIA der VVA gelisteten Abfällen in Nicht- 
OECD- Staaten wird durch die Verordnung (EG) 1418/2007 geregelt. Da diese Verordnung 
derzeit novelliert wird, unterliegt die Ausfuhr von Kunststoffabfällen (Eintrag B3011) in 
alle Nicht-OECD-Staaten bis auf Weiteres dem Verfahren der vorherigen schriftlichen No-
tifizierung und Zustimmung. Tab. 2.3 gibt einen Überblick über die geltenden Regelungen 
für die grenzüberschreitende Verbringung von Kunststoffabfällen.

29 Siehe: http://www.oecd.org/environment/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm.
30 Delegierte Verordnung (EU) 2020/2174 der Kommission vom 19. Oktober 2020 zur Änderung der 
Anhänge IC, III, IIIA, IV, V, VII und VIII der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen, Abl. L 433, S. 11 vom 22.10.2020.
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Tab. 2.3 Übersicht über die geltenden Verfahren für die Verbringung von Kunststoffabfällen

Kunststoffabfälle Innerhalb der EU

Ausfuhr in / Einfuhr 
aus OECD -Staaten 
außerhalb EU

Ausfuhr in /Einfuhr 
aus Nicht-OECD-Staaten

EU3011 Informationspflichten
(Art. 18)

nicht anwendbar nicht anwendbar

B3011 nicht zutreffend Informationspflichten 
 (Art. 18)

Ausfuhr:   Verbot, 
Verfahren der vorherigen 
schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung, bzw. 
Informationspflichten 
gemäß der 
Kommissionsverordnung 
(EG) Nr. 1418/2007 in 
ihrer geltenden 
Fassung Einfuhr: 
Informationspflichten 
(Art. 18)

Gemische von 
Kunststoffabfällen, 
die unter Nr. 4 von 
Anhang IIIA der 
VVA fallen

Informationspflichten
(Art. 18)

nicht zutreffend nicht zutreffend

EU48 Verfahren der 
vorherigen 
schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung

nicht zutreffend nicht zutreffend

Y48 nicht zutreffend  Verfahren der 
vorherigen 
schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung

Ausfuhr: Verbot
Einfuhrt: Verfahren der 
vorherigen schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung

AC300 Verfahren der 
vorherigen 
schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung

Verfahren der 
vorherigen 
schriftlichen 
Notifizierung und 
Zustimmung

nicht zutreffend 

Zu den neuen Einträgen und deren Anwendung hat die EU die Anlaufstellenleitlinie Nr. 12 erarbei-
tet, die auch Aussagen über zulässige Verunreinigungen enthält.

2.4  Einstufung von Stoffen und Gemischen nach Wasserrecht

Wassergefährdende Stoffe werden über ihre physikalischen, chemischen, human- und öko-
toxikologischen Eigenschaften definiert. Wassergefährdende Stoffe sind feste, flüssige und 
gasförmige Stoffe und Gemische, die geeignet sind nachteilige Veränderungen der Wasser-
beschaffenheit herbeizuführen. Diese Definition umfasst grundsätzlich auch Abfälle.

2 Einstufung von Abfällen
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Stoffe und Gemische werden in drei Wassergefährdungsklassen (WGK) eingestuft:

• WGK 1: schwach wassergefährdend (z. B. Essigsäure, Natronlauge oder Alkohol)
• WGK 2: deutlich wassergefährdend (z. B. Heizöl, Formaldehyd, Natriumhypochlorit)
• WGK 3: stark wassergefährdend (z. B. Altöl, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Benzol)

Über die WGK hinaus gibt es für die Einstufung von Stoffen und Gemischen noch die 
folgenden Kategorien:

• allgemein wassergefährdend, sowie
• nicht wassergefährdend.

Mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)31 
wurde das Einstufungssystem an das europäische Chemikalienrecht angepasst.

Beispiele für allgemein wassergefährdende Stoffe oder Gemische sind:

• Wirtschaftsdünger, Gülle, Festmist, Jauche, tierische Ausscheidungen nicht landwirt-
schaftlicher Herkunft,

• Silagesickersaft, Silage oder Siliergut, bei denen Silagesickersaft anfallen kann,
• Gärsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft zur Gewinnung von Biogas sowie die bei 

der Vergärung anfallenden Gärreste,
• aufschwimmende flüssige Stoffe (vom Umweltbundes veröffentlicht) und
• feste Gemische.

Feste Gemische gelten davon abweichend als nicht wassergefährdend wenn:

• sie vom UBA als nicht wassergefährdend veröffentlicht sind,
• eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften nicht zu besorgen ist oder
• sie vom Betreiber als nicht wassergefährdend eingestuft werden,
• sie nach Anlage 1 der AwSV als nicht wassergefährdend eingestuft werden können,
• sie nach anderen Rechtvorschriften offen eingebaut werden dürfen oder
• sie als Z0 oder Z1.1 Material32 der Mitteilung 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) eingestuft werden können.

2.4.1  Regelungssystem der AwSV

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ver-
pflichtet die Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die 
von ihnen verwendeten Stoffe und Gemische in eine Wassergefährdungsklasse (WGK) 
einzustufen, sofern ein Stoff oder Gemisch noch nicht eingestuft ist. Eine Recherche, wel-

31 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. 
I S. 905), zuletzt geändert durch Art. 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).
32 LAGA 2004.
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cher Stoff oder Gemisch schon eingestuft wurde, kann im Internet online aus einer beim 
Umweltbundesamt abrufbaren Datenbank33 erfolgen.

Die Verordnung gilt u. a. nicht für

• veröffentlichte nicht wassergefährdende Stoffe,
• nicht ortsfeste oder nicht ortsfest benutzten Anlagen (Ortsfest: länger als ein halbes 

Jahr an einem Ort) und
• oberirdische Anlagen mit einem Volumen 220 Liter flüssigen Stoffen oder 200 kg gas-

förmigen und festen Stoffe außerhalb von Überschwemmungsgebieten, Heilquellen 
und Wasserschutzgebieten der Zonen I, II, III, IIIA.

Stoffe und Gemische, deren Einstufung (noch) nicht geregelt ist, muss der Betreiber vor-
sorglich als stark wassergefährdend mit WGK 3 betrachten oder selbst einstufen. Die Do-
kumentation der Selbsteinstufung eines Gemisches muss auf Verlangen der wasserrechtli-
chen Genehmigungsbehörde vorgelegt werden. Die Selbsteinstufung von Stoffen durch 
den Betreiber hat dieser dem Umweltbundesamt mitzuteilen.

2.4.2  Anwendung auf Abfälle

Für flüssige oder gasförmige Abfälle gelten praktisch die gleichen AwSV-Regelungen wie 
für andere flüssige oder gasförmige wassergefährdende Stoffe. Feste Abfälle fallen zwar 
auch unter die AwSV aber mit Einschränkungen und Ausnahmen. Diese müssen nicht 
mehr unmittelbar in die die WGK 3 eingestuft werden sondern können als „allgemein 
wassergefährdend“ eingestuft werden. Das sind Stoffe und Gemische, bei denen die Ei-
genschaft der Wassergefährdung unstrittig ist, bei denen jedoch keine Einstufung in eine 
Wassergefährdungsklasse vorgenommen werden soll, und zwar deshalb, um bei Gemi-
schen hoher Komplexität und sich ändernder Zusammensetzung keine Einstufung vorneh-
men zu müssen. Diese Regelung ist einfach und vermeidet den hohen bürokratischen Auf-
wand, der bei konsequenter Umsetzung der Einstufungsregelungen gegeben ist.

Beispiele für Gemische, die als nicht wassergefährdend eingestuft und vom Umwelt-
bundesamt veröffentlicht wurden sind:

• Metalle (soweit nicht in Lösung oder mit Wasser oder Luftsauerstoff reagierend),
• Rostendes Eisen,
• Naturstoffe wie Mineralien, Sand, Holz, Kohle oder Zellstoffe,
• Gläser, keramische Materialien, Kunststoffe soweit sie fest, nicht dispergiert, wasser-

unlöslich und indifferent sind,
• Hochofenschlacke, Stahlwerksschlacke aus dem Linz-Donawitzverfahren,

33 http://webrigoletto.uba.de/rigoletto/public/welcome.do, abgerufen am 24.07.2021.
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• Behandelter Bioabfall im Sinne von § 2 Nr. 4 Bioabfallverordnung, ausschließlich ei-
ner Vermischung mit anderen Materialien der Nr. 5, mit einem Rottegrad größer 3

Stoffe und Gemische, deren Einstufung (noch) nicht geregelt ist, muss der Betreiber vor-
sorglich als stark wassergefährdend mit WGK 3 betrachten oder selbst einstufen. Dies gilt 
nicht für Stoffe und Gemische, die während der Durchführung einer Beförderung in Be-
hältern oder Verpackungen oder im intermodalen Verkehr umgeschlagen werden.

Die Dokumentation der Selbsteinstufung eines Gemisches muss auf Verlangen der was-
serrechtlichen Genehmigungsbehörde vorgelegt werden. Die Selbsteinstufung von Stoffen 
durch den Betreiber hat dieser dem Umweltbundesamt mitzuteilen.

2.4.3  Einstufung von Stoffen und Gemischen gemäß Anlage 1 AwSV

Die Einstufung von Stoffen und Gemischen als nicht wassergefährdend und in Wasserge-
fährdungsklassen (WGK) sowie die Bestimmung aufschwimmender flüssiger Stoffe als 
allgemein wassergefährdend wird in Anlage 1 der AWSV beschrieben. Dort sind die Kri-
terien aufgeführt, nach denen die wassergefährdenden Stoffe und Gemische entsprechend 
ihrer Gefährlichkeit in die WGK 1, 2 oder 3 bzw. als nicht wassergefährdend eingestuft 
werden (sofern sie nicht als allgemein wassergefährdend gelten).

Grundlage für die Einstufung sind wissenschaftliche Prüfungen an dem jeweiligen 
Stoff. Wurden aus diesen wissenschaftlichen Prüfungen für den jeweiligen Stoff Gefah-
renhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) abgeleitet, wer-
den diesen Gefahrenhinweisen entsprechende Bewertungspunkte zugeordnet. Je giftiger 
ein Stoff ist, desto mehr Punkte werden zugeordnet.

Der Basisdatensatz besteht dabei aus den vier Gefährlichkeitsmerkmalen:

• Akute orale oder dermale Säugetiertoxizität
• Akute aquatische Toxizität
• Biologische Abbaubarkeit
• Bioakkumulationspotential

Für die Bewertung als „nicht wassergefährdend“ sind weitere Daten erforderlich (siehe 
Anlage 2 der AwSV).

Grundsätzlich gibt es zwei Wege die Daten des Basisdatensatzes nachzuweisen:

• der Stoff ist mit einem entsprechenden Gefahrenhinweis eingestuft (Legaleinstufung 
nach den Anhängen I, II und VI der CLP-Verordnung) oder

• entsprechende Untersuchungen wurden durchgeführt und sind dem Einstufer bekannt.

Ist einem Stoff nach der CLP-Verordnung ein bestimmter Gefahrenhinweis bezüglich des 
Basisdatensatzes nicht zugeordnet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass der Stoff 
dieses Gefährlichkeitsmerkmal nicht aufweist. Es kann auch sein, dass keine entspre-
chende Untersuchung durchgeführt wurde.

J. Wuttke
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Um dem im Wasserhaushaltsgesetz verankerten Besorgnisgrundsatz zu genügen, wird 
deshalb bei der WGK-Einstufung wie folgend vorgegangen: Liegen keine Gefahrenhin-
weise und keine Prüfergebnisse zur Gewässergefährdung oder Säugetiertoxizität eines 
Stoffes vor, wird vorsorglich die höchste Toxizität (bzw. vorhandenes Bioakkumulations-
potential sowie fehlende leichte biologische Abbaubarkeit) unterstellt und die entspre-
chenden Punkte werden als Vorsorgepunkte vergeben.

Zur Anwendung der Einstufungsregeln stellt das Umweltbundesamt das in Abb. 2.3 
wiedergegebene Fließschema zur Verfügung, das die Vorgaben der AwSV abbildet; allein 
rechtsverbindlich ist jedoch nur der Text der AwSV.

Abb. 2.3 Fließschema des Umweltbundesamtes zur Ermittlung der WGK eines Gemisches gemäß 
AwSV vom 18. April 2017

2 Einstufung von Abfällen
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3Abfallnachweis- und Registerführung

Sandra Giern und Hagen Weishaupt

3.1  Einführung

Das Brutto-Abfallaufkommen in Deutschland beträgt pro Jahr in etwa 417,2 Mio. Tonnen. 
Der Anteil an gefährlichen Abfällen umfasst dabei zirka 25,0 Mio. Tonnen.1 Da nur ein 
geringer Anteil an Abfällen direkt an der Anfallstelle entsorgt wird, ist es erforderlich, die 
Mehrzahl der Abfälle zwischen den an der Entsorgung Beteiligten zu befördern. Diese 
Abfallströme zu überwachen, ist Ziel des Abfallnachweisrechts. Dabei erfolgt die Über-
wachung nicht lückenlos für sämtliche Abfälle, sondern, orientiert an deren Gefährdungs-
potential, insbesondere für gefährliche Abfälle.

Das Abfallnachweisrecht dient dazu, den Verbleib von gefährlichen Abfällen einer be-
trieblichen Dokumentation und behördlichen Überwachung zu unterwerfen. Dabei prüft 
die Behörde grundsätzlich präventiv, also bevor die Entsorgung vorgenommen wird, an-
hand der von den Beteiligten einzureichenden Nachweisdokumente, welchen Weg die Ab-
fälle nehmen werden (Vorabkontrolle). Anschließend erfolgt durch Begleit- und Über-
nahmescheine die Dokumentation, wo die Abfälle verblieben sind (Verbleibkontrolle).
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Die grundsätzlichen Regelungen zum Abfallnachweisrecht sind in den §§ 49, 50 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG)2 enthalten. Sie regeln, in welchen Fällen Register- und 
Nachweispflichten bestehen. Konkretisiert werden diese Vorgaben durch die Nachweis-
verordnung (NachwV).3 Für die Praxis und den Vollzug relevant, aber nicht rechtsverbind-
lich, ist daneben die Vollzugshilfe zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft vom 30.09.2009.4

In Deutschland werden durchschnittlich pro Jahr etwa 120.000 Entsorgungsnachweise 
und etwa 3 Mio. Begleitscheine sowie eine nicht bezifferbare Anzahl von Übernahme-
scheinen zwischen den Beteiligten ausgetauscht.5 Um einen effektiveren Austausch von 
Dokumenten zwischen den Beteiligten sicherstellen zu können, ist durch die im Jahr 2006 
novellierte NachwV, die Nachweisführung von der Papierform auf ein elektronisches Ver-
fahren umgestellt worden.

3.2  Die Nachweisverordnung im Überblick

Das Nachweisrecht ist in den vergangen Jahren mehrfach novelliert worden.6 Ziel dieser 
Änderungen war es insbesondere, das deutsche Abfallrecht den europarechtlichen Vor-
gaben anzupassen, Vereinfachungen zum Bürokratieabbau umzusetzen und die Nutzung 
moderner Kommunikationstechnik für die abfallrechtliche Überwachung einzuführen. 
Dabei ist insbesondere die ursprüngliche Einteilung der Abfälle in die drei Gefährlich-
keitskategorien „besonders überwachungsbedürftig  – überwachungsbedürftig  – nicht 
überwachungsbedürftig“ aufgegeben und durch die zweistufige Einordnung in „gefähr-
liche und nicht gefährliche Abfälle“ ersetzt worden. Die größten Veränderungen für die 
Abfallwirtschaft wurden durch die Einführung der elektronischen Nachweisführung und 
die hiermit verbundene Pflicht, die Nachweisdokumente zukünftig grundsätzlich nur noch 
in elektronischer Form zu erstellen, bewirkt.

2 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), 
zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des ProduktsicherheitsG und zur Neu-
ordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen vom 27.07.2021 (BGBl. I S. 3146).
3 Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen v. 20.10.2006 (BGBl. I 
S. 2298), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenricht-
linie der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232).
4 Mitteilung der LAGA 27, abrufbar unter: https://www.laga-online.de/documents/m27_vh_abfall- 
nachweisverfahren_2_1517834629.pdf.
5 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung, BT- 
Drs. 16/400.
6 Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung vom 15.07.2006, BGBl. I. S. 1619; 
Verordnung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung vom 20.10.2006, BGBl. 
I. S. 2298; Verordnung zur Fortentwicklung der abfallrechtlichen Überwachung vom 05.12.2013, 
BGBl. I S. 4043; zuletzt Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union 
vom 23.10.2020 (BGBl. I S. 2232).
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3.2.1  Der Anwendungsbereich des Nachweisrechts

3.2.1.1  Gefährliche Abfälle
In sachlicher Hinsicht besteht die Pflicht zur Nachweis- und Registerführung für Abfall-
erzeuger und Abfallbeförderer grundsätzlich nur bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle. 
Nur Abfallentsorger haben darüber hinaus auch bei nicht gefährlichen Abfällen ein Regis-
ter zu führen (siehe hierzu Nr. 3.3.).

Für die Anwendung der Vorschriften zum Abfallnachweisrecht ist damit zunächst die 
Einstufung des Abfalls als gefährlich oder nicht gefährlich maßgeblich. Unerheblich ist 
dabei, ob es sich um Abfälle zur Verwertung oder Beseitigung handelt.

Die Einstufung, ob gefährliche oder nicht gefährliche Abfälle vorliegen, richtet sich 
nach den Vorgaben der Abfallverzeichnisverordnung (AVV)7 sowie den Vorgaben des Ge-
fahrstoffrechts. Die AVV enthält ein gemeinschaftsrechtlich harmonisiertes Abfallver-
zeichnis. Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind 
als gefährlich einzustufen.

Die richtige Einstufung der Abfälle ist in der Praxis nicht immer einfach, wegen der 
hiermit verbundenen Folgen – auch für das Abfallnachweisrecht – jedoch von erheblicher 
Bedeutung.

3.2.1.2  Adressaten
In persönlicher Hinsicht sind sowohl die Erzeuger als auch die Besitzer, Einsammler, Be-
förderer und Entsorger von Abfällen zur Nachweis- und Registerführung verpflichtet. Mit 
der Novelle des KrWG wurde der Kreis der Registerpflichtigen auch auf Händler und 
Makler von gefährlichen Abfällen erweitert, § 49 Abs. 3 KrWG. Die NachwV enthält in 
§ 1 Abs. 1 NachwV eine Definition der Adressaten. Diese weicht jedoch zum Teil von den 
aus dem KrWG bekannten Definitionen ab. So werden etwa Erzeuger und Besitzer von 
Abfällen in der NachwV gemeinsam als Abfallerzeuger definiert. Dies kann insoweit von 
Bedeutung sein, als bei einem Entsorgungsvorgang sowohl der Abfallbesitzer als auch der 
Abfallerzeuger als Pflichtiger im Sinne des Nachweisrechts in Frage kommt. In diesen 
Fällen ist es denkbar, vertraglich zu regeln, wer die Nachweispflichten erfüllt.

Als Abfallbeförderer angesprochen werden sowohl der Einsammler als auch der Be-
förderer von Abfällen. Abfallentsorger im Sinne der NachwV ist, wer Anlagen oder Unter-
nehmen betreibt, die Abfälle in einem Verfahren nach Anlage 1 oder Anlage 2 des KrWG 
entsorgen.

Als Problem mit besonderer Praxisrelevanz hat sich ergeben, ob bezüglich der Nach-
weisführung auf Baustellen, bei Gebäudeabbrüchen und Altlastensanierungen der Bauherr 
oder das beauftragte Abbruchunternehmen als Abfallerzeuger anzusehen ist. Dabei han-

7 Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch 
Art. 1 der Verordnung zur Änderung der AVV und der Deponieverordnung vom 30.06.2020 (BGBl. 
I S. 1533).
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delt es sich weder um ein spezifisch nachweisrechtliches noch um ein neues Problem.8 Die 
Frage wird im Rahmen des Abfallnachweisrechts jedoch besonders virulent, weil die 
Nachweisformulare, etwa im Formblatt der „Verantwortlichen Erklärung“ und in den „Be-
gleitscheinen“ eine Zuordnung der Rolle und Unterschrift des jeweils Beteiligten ver-
langen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit der Einführung des elektronischen 
Nachweisverfahrens zum 01.04.2010 technische Vorrichtungen beschafft bzw. unterhalten 
werden müssen, um die elektronische Form einhalten zu können, hat die Frage eine neue 
Brisanz erhalten. In der Praxis ist dabei die Tendenz festzustellen, dass die Bauherren ver-
suchen, die Rolle des Abfallerzeugers vertraglich auf das beauftragte Abbruchunter-
nehmen zu übertragen.

Unter dem 15.10.20149 und dem 24.10.201410 hat sich das Bundesverwaltungsgericht 
zum Begriff des Abfallerzeugers geäußert. Im sogenannten Löschwasserfall, in dem die 
Anlagenbetreiberin im Zeitpunkt der Abfallentstehung keine Sachherrschaft über das 
Löschwasser hatte, das zu Abfall wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, 
dass grundsätzlich daran festgehalten werden muss, dass derjenige Abfallerzeuger ist, der 
als Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft die letzte Ursache für die Umwandlung einer 
Sache in Abfall gesetzt hat. Eine Ausnahme ist nach dem Bundesverwaltungsgericht aber 
mit Blick auf das Verursacherprinzip dann geboten, wenn aufgrund besonderer Umstände 
bei wertender Betrachtung ein vorgelagertes Verhalten sich als wesentliche Ursache für 
die Abfallentstehung darstellt. Damit kann auch Abfallerzeuger sein, wer im Zeitpunkt der 
Entstehung des Abfalls nicht die tatsächliche Sachherrschaft über diesen hatte, die be-
sonderen Umstände aber die Zurechnung dieser Rolle rechtfertigen. In dem kurz danach 
ergangenen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts zur Beauftragung von Abbruch- 
und Räumungsarbeiten hat das Bundesverwaltungsgericht diese Grundsätze angewendet 
und eine Versicherung, die einen Auftrag für den Abbruch einer abgebrannten Druckerei 
erteilt hatte, als Abfallerzeugerin eingestuft.

Die beiden Entscheidungen stellen eine Ausweitung der Abfallerzeugerstellung auf 
Nichtbesitzer von Abfällen dar, wenn bereits die Auftragserteilung für diese Einstufung 

8 Siehe hierzu die Betrachtung von Kropp, Erzeuger und Besitzer von Bauabfällen, ZUR 2010, 
461 ff. Zum Streitstand: Bauherr = Abfallerzeuger: VG Arnsberg, Urt. v. 07.12.2009 – 14 K 868/09, 
NRWE Rn. 30 ff.; bestätigt durch OVG Münster, Urt. v. 10.08.2012 – 20 A 222/10; Kropp, (siehe 
vorne) ZUR 2010, 461 (465); Kropp, Abfallrechtliche Verantwortung im Bauwesen, UPR 2003, 284 
(285); Klett/Enders, Der Bauherr als Abfallbesitzer und Abfallerzeuger nach geltendem und künfti-
gem Abfallrecht, BB 1996, 2003 (2005); Bauunternehmen = Abfallerzeuger: v. Lersner, in: v. Lers-
ner/Wendenburg, Recht der Abfallbeseitigung, § 3 KrW-/AbfG, Rn. 38, siehe auch Reese/Schütte, 
Die abfallrechtliche Verantwortung des Abfallerzeugers, ZUR 1999, 136 (138), die die Erzeuger-
stellung vom Organisationsbereich und der Verfügungsgewalt abhängig machen.
9 BVerwG, Urt. v. 15.10.2014 – 7 C 1.13 (Löschwasserurteil).
10 BVerwG, Beschl. v.  24.10.2014 – 7 C 2.13 (Beauftragung von Abbruch- und Räumungsarbei-
ten),Vorinstanzen VG Arnsberg, Urt. v. 07.12.2009 – 14 K 868/09, OVG Münster, Urt. v. 10.08.2012 – 
20 A 222/10.
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als Abfallerzeuger ausreichen soll.11 Wo die Grenze jedoch genau verläuft, war auch nach 
diesen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts weiterhin Gegenstand der Dis-
kussion,12 und ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Klarer verläuft die Abgrenzung bei der Bestimmung des Abfallbesitzes, wenn der Bau-
unternehmer mit dem zugrunde liegenden Werkvertrag zugleich mit der Entsorgung be-
auftragt wird. In diesem Fall geht der Abfallbesitz regelmäßig mit dem Abtransport der 
Abfälle vom Grundstück des Bauherrn auf den Bauunternehmer über.13

Festzuhalten ist damit, dass bei Baumaßnahmen regelmäßig sowohl der Auftraggeber 
als Abfallerzeuger im Sinne von § 3 Abs. 8 KrWG als auch der Bauunternehmer als Ab-
fallbesitzer im Sinne von § 3 Abs. 9 KrWG für gefährliche Abfälle nachweispflichtig sind.

 c Praxishinweis Eine diesbezügliche Klarstellung in der Begriffsdefinition des 
Abfallerzeugers ist auch in § 3 Abs. 8 KrWG bislang nicht erfolgt, so dass die 
Problematik der Abfallerzeugerstellung auf Baustellen bleibt. Für das Nach-
weisrecht ist jedoch insoweit auf die angesprochene Möglichkeit der vertrag-
lichen Regelung zur Erfüllung von Nachweispflichten zu verweisen.

3.2.1.3  Ausnahmen von der Nachweispflicht
Während die Nachweispflichten grundsätzlich nur greifen, wenn eine Entsorgung gefähr-
licher Abfälle vorliegt, kann die Nachweispflicht im Einzelfall für nicht gefährliche Ab-
fälle durch die zuständige Behörde angeordnet werden, § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KrWG. An-
ders als bei den gesetzlich verankerten Pflichten handelt es sich hierbei um keinen 
Automatismus, denn die Behörde wird hier auf besondere Veranlassung tätig.

Sowohl das KrWG wie auch die NachwV enthalten neben den grundsätzlichen Regelun-
gen zur Nachweispflicht eine Reihe von Ausnahmen. So bestehen keine Nachweispflichten 
für Hersteller/Vertreiber bis zum Abschluss der durch die Verordnung nach § 25 KrWG 
vorgeschriebenen Rücknahme oder freiwilligen Rückgabe, § 50 Abs. 3 KrWG, z. B. von 
Altbatterien, Verpackungen, Altfahrzeugen. Auch bei der Entsorgung in eigenen Anlagen 
des Abfallerzeugers oder -besitzers entfällt die Nachweispflicht, wenn die Anlage in einem 
engem räumlichem Zusammenhang mit der Anfallstelle steht, § 50 Abs. 2 KrWG. Generell 
ausgenommen von den Nachweispflichten sind ferner private Haushaltungen, § 50 Abs. 4 
KrWG, § 1 Abs. 3 NachwV, sowie die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen, § 1 
Abs.  4 NachwV.  Eine weitere Ausnahme von der Nachweispflicht gilt für sog. Klein-
mengenerzeuger, § 2 Abs. 2 NachwV, also Abfallerzeuger mit jährlich nicht mehr als ins-
gesamt zwei Tonnen gefährlicher Abfälle. Die Pflicht zur Führung von Übernahmescheinen 
(ÜS) bleibt jedoch auch für die Kleinmengenerzeuger bestehen.

11 Vgl. auch Giesberts/Reinhardt, in: BeckOK Umweltrecht, 58. Edition, Stand 01.04.2019, §  3 
KrWG, Rn 31.
12 Frenz, Verantwortlichkeit für Abfälle im Baubereich in neuem Licht?, AbfallR 2015, 135; Kropp, 
Wer ist Erzeuger von Bau- und Abbruchabfällen?, AbfallR 2015, 226.
13 Klett/Enders, (Fn. 8) BB 1996, 2003 (2005).
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3.2.2  Das Verfahren der Nachweisführung

Die Überwachung der Entsorgung von gefährlichen Abfällen erfolgt gemäß NachwV 
durch das zweistufige Verfahren der Vorab- und Verbleibkontrolle. Vor Beginn der Ent-
sorgung erfolgt im Rahmen der sogenannten Vorabkontrolle eine Prüfung der Zulässigkeit 
der geplanten Entsorgung durch die Einreichung und Prüfung von Einzel- und Sammel-
entsorgungsnachweisen (EN und SN). Die schließlich durchgeführte Entsorgung wird im 
Rahmen der Verbleibkontrolle durch die Führung von Begleit- und Übernahmescheinen 
(BGS und ÜS) nachvollzogen.

3.2.2.1  Vorabkontrolle
Gefährliche Abfälle, die zur Entsorgung in eine Entsorgungsanlage verbracht werden sol-
len, bedürfen vor Beginn der Entsorgung grundsätzlich eines Entsorgungsnachweises. 
Dabei lassen sich zwei Arten von Entsorgungsnachweisen unterscheiden: der Einzel- und 
der Sammelentsorgungsnachweis. Das von der NachwV vorgesehene „Grundmodell“ ist 
der Einzelentsorgungsnachweis. Dieser ist in § 3 NachwV näher geregelt und sieht vor, 
dass die am Entsorgungsvorgang beteiligten Abfallerzeuger und Abfallentsorger, die je-
weils für sie bestimmten Nachweiserklärungen abgeben und der zuständigen Behörde zur 
Bestätigung vorlegen. Für die Abgabe der erforderlichen Nachweiserklärungen sind die in 
der Anlage zur NachwV veröffentlichten Formblätter (Deckblatt Entsorgungsnachweise, 
Verantwortliche Erklärung einschließlich Deklarationsanalyse des Abfallerzeugers, An-
nahmeerklärung des Abfallentsorgers und Behördenbestätigung) zu verwenden.

Ausnahmsweise kann der Entsorgungsnachweis im Rahmen der sogenannten Sammel-
entsorgung vom Einsammler statt vom Erzeuger geführt werden. Voraussetzungen für die 
Sammelentsorgung sind, dass die einzusammelnden Abfälle den gleichen Abfallschlüssel 
(AVV-ASN), den gleichen Entsorgungsweg sowie die gleiche Beschaffenheit im Sinne der 
Sammelcharge haben und die bei dem einzelnen Abfallerzeuger am jeweiligen Standort 
anfallende Abfallmenge 20  Tonnen pro Jahr nicht überschreitet. Ausnahmen von der 
Mengenbegrenzung finden sich für die AVV-ASN, die in der Anlage 2 Buchstabe a zur 
NachwV aufgeführt sind. Ferner sind auch für Altöl und Altholz unter den in § 9 Abs. 2 
S.  1 NachwV genannten Voraussetzungen Sammelmengen größer 20 Tonnen möglich. 
Wichtig ist, dass der Sammelentsorgungsnachweis personengebunden und nicht auf an-
dere Einsammler übertragbar ist, § 9 Abs. 6 NachwV.

Im Grundverfahren erfolgt nach Ausfüllung des Einzel- oder Sammelentsorgungsnach-
weises durch den Abfallerzeuger bzw. Einsammler und Abfallentsorger die behördliche 
Bestätigung, sofern

• die Abfälle in der vorgesehenen Entsorgungsanlage behandelt, stofflich oder energe-
tisch verwertet, gelagert oder abgelagert werden,

• die Ordnungsgemäßheit und Schadlosigkeit der Verwertung oder die Gemeinwohlver-
träglichkeit der Beseitigung der Abfälle gewährleistet ist und
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• im Falle einer Lagerung der Abfälle die weitere Entsorgung durch entsprechende Ent-
sorgungsnachweise bereits festgelegt ist.

Dabei sind auch Zwischenlager bestätigungsfähig, wenn die weitere Entsorgung durch 
entsprechende Entsorgungsnachweise bereits festgelegt ist, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NachwV.

Auf die behördliche Bestätigung kann verzichtet werden, wenn der Abfallentsorger ge-
mäß § 7 NachwV entweder privilegiert oder von der Einholung einer behördlichen Be-
stätigung freigestellt ist. Voraussetzung für die Privilegierung ist, dass der Abfallentsorger 
als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert oder als EMAS-Betrieb anerkannt ist, wobei die 
Abfallentsorgungsanlage zu einem in das EMAS-Register eingetragenen Standort oder 
Teilstandort des Unternehmens gehören muss.

Seit dem 01.02.2007 gilt die Privilegierung für die in Anlagen 2a und 2b der NachwV 
aufgeführten Abfälle (z. B. Bilgenöle, sonstige Altöle) auch für Sammelentsorgungsnach-
weise, § 9 Abs. 3 Satz 2 NachwV.

Im Rahmen der Vorabkontrolle können sich Abfallerzeuger durch die Erteilung einer 
Verfahrensbevollmächtigung und Beauftragung im Entsorgungsnachweisverfahren ver-
treten lassen, § 3 Abs. 4 NachwV. Dabei bezieht sich die Vorschrift in § 3 Abs. 4 NachwV 
ausdrücklich lediglich auf die Abgabe der verantwortlichen Erklärung. Wegen dieser aus-
drücklichen Bezugnahme stellt sich die Frage, ob und inwiefern eine solche Bevoll-
mächtigung auch bei anderen Erklärungen im Nachweisverfahren möglich ist. Die Frage 
ist bislang noch nicht gerichtlich geklärt worden,14 ist jedoch auch nach Einführung der 
qualifizierten elektronischen Signatur (siehe dazu unter Nr.  3.3.2.2) und der elektroni-
schen Nachweisführung mit ihren Möglichkeiten, externe Dienstleister einzuschalten, 
weiterhin aktuell.

3.2.2.2  Verbleibkontrolle
Die Verbleibkontrolle wird bei der Verwendung eines Einzelentsorgungsnachweises durch 
Begleitscheine und bei der Sammelentsorgung durch Sammelbegleitschein und Über-
nahmeschein geführt. Jeder an der Entsorgung Beteiligte erhält dabei eine Kopie, die er 
anschließend sachlich und zeitlich geordnet in sein Register einzustellen hat (siehe hierzu 
Nr. 3.2.3).

Die Nachweispapiere sind beim Verfahren in Papierform während des Transports mit-
zuführen und bei Kontrollen vorzulegen. Eine Besonderheit gilt im elektronischen Abfall-
nachweisverfahren (eANV). Gemäß § 18 Abs. 2 NachwV reicht es nämlich aus, während 
des Transports lediglich die Angaben aus Begleit- und Übernahmeschein mitzuführen. 
Weiterer Begleitpapiere nach dem Nachweisrecht bedarf es nicht.

14 Zum Streitstand: LAGA-Vollzughilfe zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren, Stand 30.09.2009, 
Rn. 126 f.; Wittmann, Bevollmächtigungsverbot im Nachweisverfahren?, AbfallR 2009, 2 (4).
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3.2.2.3  Gebührenerhebung
Die Erhebung von Gebühren bei der Überwachung der Nachweisführung ist in vielen 
Ländern (wie etwa Hamburg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bayern, Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen) gängige Praxis. Dazu sind auch die Gerichte bereits befasst worden 
und haben Gebühren für die Kontrolle von Begleitscheinen grundsätzlich für rechtmäßig 
befunden.15 Dabei sei eine Gebühr pro Begleitschein in Höhe von fünf bis zehn Euro nicht 
zu beanstanden.

Zulässig soll es nach der Rechtsprechung sein dass Behörden auch Gebühren für fehler-
hafte Begleitscheine erheben, etwa wenn bei der automatisierten Prüfung von Begleit-
scheinen im behördlichen Überwachungssystem ASYS vermeintliche Fehler beim Zeit-
punkt der Signatur auftreten und eine Fehlermeldung ausgelöst wird. Denn dies mache 
eine händische Prüfung durch einen Sachbearbeiter erforderlich, der dann anhand der vor-
handenen Unterlagen prüfe, ob noch weitere Auffälligkeiten bestehen, die eine vertiefte 
Prüfung des Entsorgungsvorgangs notwendig machen. Damit werde ein erhöhter Aufwand 
ausgelöst, für den die Festsetzung einer Gebühr in Höhe von 12,50 € pro Begleitschein 
nicht zu beanstanden sei.16

3.2.2.4  Abschaffung des vereinfachten Nachweisverfahrens
Mit der Umsetzung der novellierten NachwV wurde das vereinfachte Nachweisver-
fahren für nicht gefährliche Abfälle abgeschafft. Es ist seitdem dem Abfallerzeuger 
überlassen, wie er die Einhaltung seiner Sorgfaltspflicht gemäß § 22 KrWG bei Über-
lassung von nicht gefährlichen Abfällen an Dritte nachweist. Zusätzlich benötigen die 
Abfallentsorger trotz des Wegfalls des vereinfachten Nachweises weiterhin Informatio-
nen über diese Abfälle: Zum einen zur Durchführung der Entsorgung und zum anderen 
zur Führung des Registers, das die Entsorger auch für nicht gefährliche Abfälle anzu-
legen haben. Zudem werden Informationen über die Abfälle auch aus Arbeitsschutz-
gründen für den konkreten Umgang mit den jeweils nicht gefährlichen Abfällen be-
nötigt. Dies gilt gleichermaßen für den Abfallerzeuger. Die Entsorgungsanlagen werden 
daher weiterhin die in den vereinfachten Nachweisen bislang enthaltenen Daten oder 
zumindest einen Teil dieser Daten benötigen.

 c Praxishinweis Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet sich die 
Erstellung eines „Abfallpasses“ an, der in Absprache zwischen dem jeweiligen 
Erzeuger und Entsorger freiwillig geführt werden kann. Er sollte vom Abfall-
erzeuger und -entsorger unterschrieben werden und Informationen zu den 
Beteiligten, der Herkunft und Art des Abfalls sowie zum Entsorgungsweg 
enthalten.

15 BVerwG, Beschl. v. 15.10.2014 – 9 B 1.14; OVG Koblenz, Urt. v. 10.12.2014 – 6 A 10051/14.
16 VG Greifswald, Urt. v. 25.07.2018 – 3 A 1260/17.

S. Giern und H. Weishaupt



61

3.2.2.5  Sonderfall Schadstoffsammlung aus Haushaltungen
Besondere Fragen für die Abwicklung des Abfallnachweisrechts wirft die Sammlung von 
gefährlichen Abfällen aus Haushaltungen auf, weil die Schadstoffsammlung als Hol- oder 
Bringsystem unterschiedlich ausgestaltet sein kann.

Zu berücksichtigen ist bei allen Modellen, dass die privaten Haushaltungen selbst keine 
Nachweis- und Registerpflicht treffen, §§  49 Abs.  6, 50 Abs.  4 KrWG, §  1 Abs.  3 
NachwV.  Derjenige, der die Abfälle übernimmt, ist jedoch gemäß §  27 Abs.  1 Satz  1 
NachwV verpflichtet, Name und Anschrift des privaten Haushalts auf den für ihn be-
stimmten und auf den von ihm weiter zu übermittelnden oder weiter zu gebenden Aus-
fertigungen und Dokumenten anzugeben.

Da die Sammlung von Schadstoffen aus privaten Haushaltungen im Rahmen der Über-
lassungspflichten regelmäßig nur Kleinstmengen betrifft und unterschiedliche Abfallarten 
betroffen sein können, wird die Anwendung der Nachweis- und Registerpflichten in die-
sen Fällen als unverhältnismäßig angesehen. Daher werden in der behördlichen Praxis 
regelmäßig Befreiungen und vom Grundfall abweichende Dokumentationspflichten zu-
gelassen, um eine gemessen am Zeit- und Kostenaufwand angemessene Abwicklung zu 
ermöglichen. Zu beachten ist hierbei, dass die Erlasslage in den Bundesländern unter-
schiedlich ausgestaltet ist.17

3.2.3  Die Registerführung

Die Pflicht, ein Register über die Entsorgung von Abfällen zu führen, greift für Erzeuger, 
Besitzer, Einsammler und Beförderer sowie auch für Händler und Makler gemäß § 49 
Abs. 3 KrWG nur bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle. Hingegen haben Entsorger ge-
mäß § 49 Abs. 1 KrWG zusätzlich die Pflicht, ein Register auch für die Entsorgung nicht 
gefährlicher Abfälle zu führen (s. Tab. 3.1). Die Behörde kann jedoch auch für Beförderer 
und Erzeuger die Registerpflicht für nicht gefährliche Abfälle im Einzelfall anordnen. 
Hierzu bedarf es allerdings einer besonderen Rechtfertigung, da der Gesetzgeber ein be-
sonderes behördliches Informationsbedürfnis grundsätzlich nur in den bereits vor-
genannten gesetzlichen Fällen erkannt hat.18 Die Registerpflichten gelten nicht für private 
Haushaltungen.

17 Siehe z.  B.: Allgemeinverfügung der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz 
mbH (SAM) zur Nachweisführung bei der Sammlung und Entsorgung von Problemabfällen aus pri-
vaten Haushaltungen vom 29.09.2011, Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz vom 17.10.2011, Nr. 38 
S. 1860, abrufbar unter: http://www.sam-rlp.de/fileadmin/pdf/nachweisfuehrung/allgem_verf_pivat_
haus.pdf; Merkblatt des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim für die (elektronische) Nach-
weisführung bei der Schadstoffsammlung aus Haushaltungen, sogenannten Sonderabfallkleinmengen 
(< 2  t/a) gefährlichen Abfällen gewerblicher Abfallerzeuger (> 2 < 20  t/a) im Bringsystem, Stand 
03/2010, abrufbar unter: http://www.ngsmbh.de/bin/pdfs/eANV_Merkblatt_170310.pdf.
18 Beckmann, Registerpflichten nach § 49 KrWG, AbfallR 2015, 157, 158.
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Tab. 3.1 Übersicht zur Registerführung:

Adressat
Registerpflichten Registerinhalt

nicht 
gefährliche 
Abfälle

Entsorger Input-/Output-Register

gefährliche 
Abfälle

Einzelentsorgung Erzeuger EN, BGS (weiß und altgold), § 24 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 NachwV

Beförderer BGS (gelb), § 24 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 
NachwV

Entsorger EN, BGS (grün), § 24 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 NachwV

Sammelentsorgung Erzeuger ÜS (weiß), § 24 Abs. 3 NachwV
Einsammler SN, BGS (weiß, gelb, altgold), 

ÜS (gelb), § 24 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
NachwV

Entsorger SN, BGS (grün), § 24 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 NachwV

besondere Fälle Händler Eigenes Verzeichnis je 
erworbener und veräußerter 
Abfälle, § 25a Abs. 1 NachWV

Makler Registrierung und Angaben zu 
jeweiligem Vertragsabschluss, 
§ 25a Abs. 2 NachwV

Kleinmengenerzeuger/
-entsorger

ÜS, §§ 16, 24 Abs. 3 NachwV

nicht nachweispflichtige 
Erzeuger

eigenes Verzeichnis je Abfallart 
und Anfallstelle, § 24 Abs. 6 
NachwV

nicht nachweispflichtige 
Beförderer

eigenes Verzeichnis je Abfallart, 
§ 24 Abs. 7 NachwV

nicht nachweispflichtige 
Entsorger

eigenes Verzeichnis je Abfallart 
und Entsorgungsanlage (Input-/
Output-Register), § 24 Abs. 4 und 
5 NachwV

 c Praxishinweis Register- und Nachweispflicht laufen nicht parallel; besteht für 
Abfälle keine Nachweispflicht heißt dies nicht automatisch, dass auch die 
Registerpflicht für diese Abfälle entfällt.

3.2.3.1  Registerführung für gefährliche Abfälle

3.2.3.1.1 Inhalt des Registers
Den Inhalt des Registers legt in allgemeiner Form bereits § 49 Abs. 1 KrWG fest. Danach 
hat das Register Angaben zu der Menge, der Art, dem Ursprung und, soweit diese Angaben 
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zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Bedeutung sind, die Be-
stimmung, die Häufigkeit des Einsammelns, das Beförderungsmittel sowie die Art der 
Behandlung der Abfälle zu enthalten.

Konkretisiert werden diese Vorgaben des KrWG durch die Vorschriften der NachwV. Da-
nach erfordert das Register eine sachlich und zeitlich geordnete Darstellung, § 24 Abs. 1 
NachwV. Das Register ist wie folgt aufgebaut:

Oberste 
Ordnungshierarchie: 
Gesamt-Register pro 
Erzeugernummer/ 
Anfallstelle.

Sachliche Untergliederung 
nach AVV-ASN und EN.

Mittlere 
Ordnungshierarchie: 
AVV-ASN.

Innerhalb des jeweiligen 
AVV-ASN chronologische 
Sortierung der EN.

Unterste 
Ordnungshierarchie: EN.

Innerhalb des EN müssen 
die zugehörigen Belege 
zeitlich geordnet werden.

 

Die Registerinhalte sind für die Dauer von drei Jahren ab Einstellung in das Register 
aufzubewahren, § 25 Abs. 1 Satz 1 NachwV. Ausnahmen von dieser Frist können sich für 
die Entsorgungsanlagen aus den entsprechenden Genehmigungsbescheiden ergeben.

 c Praxishinweis Sollen die Unterlagen (auch) dazu dienen, eine ordnungs-
gemäße Entsorgung zu belegen, um eine öffentlich-rechtliche, zivilrechtliche 
oder strafrechtliche Haftung abzuwehren, kann eine längere Aufbewahrungs-
dauer empfehlenswert sein.

Für den Fristbeginn stellt § 25 Abs. 1 Satz 2 NachwV auf den Zeitpunkt der Einstellung 
in das Register ab. Für die Dokumente der Verbleibkontrolle ist dies unproblematisch. Im 
Hinblick auf den Entsorgungsnachweis beträgt dessen Gültigkeitsdauer jedoch regel-
mäßig fünf Jahre, § 5 Abs. 4 Satz 1 NachwV. Es wäre jedoch nicht sinnvoll, wenn der 
Entsorgungsnachweis vor Ablauf seiner Gültigkeit aus dem Register wieder entfernt 
würde, weil dann eine sachliche Zuordnung der jeweiligen Begleitscheine nicht mehr 
möglich wäre, vgl. § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NachwV. Nach dem Sinn und Zweck des Re-
gisters ist daher der Fristbeginn für die insoweit mittelbar registrierungspflichtigen Ent-
sorgungsnachweise auf den Ablauf ihrer Gültigkeit bzw. dann anzusetzen, wenn der letzte 
hierauf bezogene Begleitschein in das Register eingestellt wurde. Bei einer derartigen 
Berechnung ist es möglich, dass der Entsorgungsnachweis bis zu maximal acht Jahren im 
Register aufzubewahren ist.

3.2.3.1.2 Sonderfall Händler und Makler
Infolge der Änderung der NachwV im Jahr 2013 ist zur Konkretisierung der Register-
pflicht für Händler und Makler die Vorschrift des § 25a NachwV eingefügt worden.
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Die Vorschrift des §  25a Abs.  1 NachwV betrifft das Händlerregister, das von der 
Struktur her an die Register der nicht nachweispflichtigen Erzeuger und Entsorger an-
gelehnt ist.19

Die Vorschrift des §  25a Abs.  2 NachwV betrifft das Maklerregister. Die oberste 
Ordnungshierarchie bezieht sich beim Maklerregister auf die jeweiligen Vertragab-
schlüsse. Zu jedem registrierten Vertrag sind innerhalb von zehn Kalendertagen nach Ver-
äußerung der jeweiligen Abfallcharge die Vertragsparteien mit Namen und Anschrift, Art, 
Umfang und voraussichtliche Dauer der vermittelten Bewirtschaftungstätigkeit sowie die 
Art und Beschaffenheit der Abfälle zu vermerken und diese Angaben zu unterschreiben.

3.2.3.1.3 Sonderfall Kleinmengenerzeuger
Für Kleinmengenerzeuger gilt gemäß § 24 Abs. 3 NachwV eine vereinfachte Register-
pflicht. Danach ist das Register nur für die Übernahmescheine zu führen und zwar getrennt 
nach Abfallarten und in zeitlicher Reihenfolge sortiert. Den Einsammler, der zur Nach-
weisführung verpflichtet ist (§§ 12, 13 NachwV), trifft dabei zusätzlich die Pflicht, die 
Übernahmescheine dem jeweiligen Sammelentsorgungsnachweis und Begleitschein zuzu-
ordnen.20

3.2.3.2  Registerführung für nicht nachweisbedürftige Abfälle
In § 24 Abs. 4, 5, 6 und 7 NachwV ist näher ausgeführt, wie die Register derjenigen aus-
zusehen haben, die ausnahmsweise nicht zur Führung von Nachweisen verpflichtet sind. 
Gemeint sind etwa Fälle, in denen Erzeuger, Besitzer, Beförderer oder Entsorger Abfälle 
im Rahmen der verordneten oder freiwilligen Rücknahme entsorgen.

Die Vorschriften in § 24 Abs. 4 bis 7 NachwV sehen im Detail unterschiedliche An-
gaben vor. Als grundlegende Angaben sind jedoch erforderlich:21

• Überschrift des Abfallschlüssels der Abfallart nach AVV,
• Firmenname und Anschrift des Entsorgers bzw. Erzeugers bzw. Beförderers,
• Bezeichnung und Anschrift der Entsorgungsanlage bzw. des Erzeugers bzw. des Be-

förderers,
• (Soweit vorhanden) Entsorger- bzw. Erzeuger- bzw. Beförderernummer.

Unterhalb dieser Angaben sind fortlaufend für jede angenommene bzw. abgegebene bzw. 
übergebene Abfallcharge spätestens zehn Kalendertage nach ihrer Annahme bzw. Abgabe 
bzw. Übergabe die Menge und das Datum der Annahme bzw. Abgabe bzw. Übergabe an-
zugeben. Abfallerzeuger und Abfallentsorger haben im Falle der Abgabe der Abfälle zu-

19 BR-Drs. 665/13, S. 81.
20 Rüdiger, Die neuen abfallrechtlichen Registerpflichten ab 1. Februar 2007 – mehr als „alter Wein 
in neuen Schläuchen“, AbfallR 2007, 2 (7).
21 Ausführlich hierzu: Rüdiger, (Fn. 19) AbfallR 2007, 2 (7 ff.).
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sätzlich die Person anzugeben, die die jeweilige Abfallcharge übernimmt. Der Abfallent-
sorger hat in den Fällen der Annahme nunmehr zusätzlich zu vermerken, von wem er die 
Abfälle angenommen hat (Name und Anschrift). Die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben ist durch Unterschrift zu versichern.

Für die Form eröffnen die Vorschriften unterschiedliche Möglichkeiten. So können für 
die Registerführung Praxisbelege (z.  B.  Liefer- und Wiegescheine) verwendet werden, 
wenn diese den Abfall, i. d. R. durch Abfallschlüssel, erkennen lassen und sie die vor-
gegebene sachliche und zeitliche Zuordnung, also abfallschlüsselscharfe Sortierung, er-
möglichen. Möglich ist auch, die in der NachwV vorgesehenen Formblätter zu verwenden. 
Daneben kann (freiwillig) ein elektronisches Register nach den Vorgaben des § 25 Abs. 2 
NachwV geführt werden.

3.2.3.3  Weitere Pflichten für Abfallentsorger zur Registerführung
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 
23.10.2020 wurde das KrWG um eine Verpflichtung für Entsorger erweitert, ein Verzeich-
nis für Erzeugnisse, Materialien und Stoffe zu führen, die aus der Vorbereitung zur Wieder-
verwendung, aus dem Recycling oder einem sonstigen Verwertungsverfahren hervor-
gegangen sind, § 49 Abs. 2 S. 2 KrWG. Als Folgeänderung sieht der neu eingeführte § 24 
Abs. 8 NachwV vor, dass Abfallentsorger, die Abfälle behandeln und lagern, unabhängig 
davon, ob sie zur Nachweisführung verpflichtet sind oder nicht, zusätzlich die Menge an 
Erzeugnissen, Materialien und Stoffen, die aus der Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
aus dem Recycling oder aus einem sonstigen Verwertungsverfahren hervorgehen, regis-
trieren, indem sie für jedes Erzeugnis, Material und jede Stoffart ein eigenes Verzeichnis 
erstellen, in welchem sie als Überschrift die Erzeugnis-, Material- oder Stoffart angeben, 
die Menge der aus den Verwertungsverfahren hervorgegangenen Erzeugnisse, Materialien 
oder Stoffe sowie unterhalb dieser Angaben fortlaufend für jede aus der Behandlung 
hervorgegangene Erzeugnis-, Material- oder Stoffcharge spätestens zehn Kalendertage 
nach Abschluss der Behandlung ihre Menge und das Datum, an dem das Ende der Abfall-
eigenschaft erreicht wurde.

Mit dieser Ausweitung der Registerpflicht für Abfallentsorger soll eine bessere Rück-
verfolgbarkeit der Abfallströme erreicht werden.22

3.3  Elektronische Nachweisführung

Die Regelungen zum elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) und der Register-
führung sind seit dem 01.04.2010 in Kraft.

22 Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/19373, S. 75.
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